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zu 437j.J) 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfrage 
der Abg. Dr. Herbert Kraus u. G. (418/A. B. 
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Beginn der Sitzung: 12 Uhr 10 Minuten 

Präsident Kunschak: Die Sitzung ist er-I für den 5. Mai dieses Jahres zur Frühjahrs-
öffnet. tagung 1952 einberufen. Auf Grund dieser 

Der Herr Bundespräsident hat mit Ent-
I 
Entschlie~ung habe ich die erste Sitzung für 

schlie'ßung vom 29. April 1952 den Nationalrat den heutIgen Tag anberaumt. 
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Die stenographischen Protokolle der 85., 
86. und 87. Sitzung sind in der Kanzlei auf
gelegen, unbeanständet geblieben und daher 
genehmigt. 

Kr a nk gemeldet sind die Abg. Giegerl und 
Weinberger. 

Entschuldigt haben sich die Abg. Dr. Bock, 
Maisei, Hummer, Wendl, Dr. Gorbach, Dengier, 
Bleyer, Hattmannsdorfer, Grete Rehor, Hille
geist und Reismann. 

:pie eingelangten Anträge 117 und 118 
wurden den zuständigen Ausschüssen z u
gewiesen. 

Die schriftlichen Anfragebeantwortun-

Es werden zugewiesen: 
543 und 552 dem Handelsausschuß; 
544 dem A U8schuß tür soziale Verwaltung ,. 
546 dem Unterrichtsausschuß ; 
547 dem Ausschuß für verstaatlichte Betriebe; 
548 dem Ausschuß tür Land- und Forst-

wirtschaft; 
549 und 550 dem Ausschuß für Verfa8sung 

und Verwaltungsreform ; 
551 dem Justizausschuß; 
der Bericht des Bundesministeriums für 

Finanzen über die Kreditüberschreitungen dem 
Finanz- und Budgetau88chuß. 

gen 395 bis 425 wurden den anfragenden Präsident: Wir gelangen zur Tagesord-
Mitgliedern des Hauses übermittelt. . nung. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abg. Zur Stellung eines geschäftsordnungsmäßigen 
Weikhart, um Verlesung des Einlaufes. Antrages hat sich der Herr Abg. Tonci5 ge

meldet. 
Schriftführer Weikhart: Von der Bundes-

regierung sind folgende Vorlagen eingelangt: Abg~ Dr. TonCic-Sorinj: Hohes Haus! An-
läßlich der Generaldebatte über das Presse-

Bundesgesetz über die behördlich befugten gesetz am Ende der vergangenen . Session 
und beeideten Architekten, Ingenieurkonsu- wurde beschlossen, einerseits den verschiedenen 
lenten und Zivilingenieure (Ziviltechniker- interessierten Kreisen Gelegenheit zu geben, 
gesetz) (543 d. B.); zu dem vorliegenden Entwurf Stellung zu 

Bericht an den Nationalrat, betreffend das nehmen, und andererseits am heutigen Tag die 
Abkommen zwischen der Republik: Österreich Spezialdebatte abzuwickeln. Ich erinnere Sie 
und der Bundesrepublik: Deutschland über daran, daß die seinerzeitigen Beschlüsse ein
Gastarbeitnehmer und das Schlußprotokollstimmig gefaßt wurden, und zwar durch alle 
zu diesem Abkommen (544 d. B.); drei im Unterausschuß und im Ausschuß 

vertretenen Parteien. Wir haben damals 
Bundesgesetz, betreffend die Überstellung aJso beschlossen, die ganze Materie noch den 

von Lehrern des Bundeslandes Wien an das Interessenten zur Einsicht und zur noch
Bundesland Niederösterreich (Lehrerüberstel- maligen Stellungnahme zu geben. 
lungsgesetz) (546 d. B.); 

Diese Stellungnahmen sind in der Zwischen-
Bundesgesetz, betreffend Änderungen des zeit eingelangt, überdies auch eine Reihe von 

Lastverteilungsgesetzes (2. Lastverteilungs- Anregungen. Wenn ich nur die wichtigsten 
Novelle 1952) (547 d. B.); herausnehme, so komme ich zurück auf die 

Bundesgesetz, womit die Geltungsdauer des Anregungen und die Stellungnahme beispiels-
Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes ver- weise des Verbandes Österreichischer Zeitungs-
längert wird (548 d. B.); herausgeber, des Verbandes der Öster-

reichisohen Fach- und Zeitschriftenpresse, dann 
Bundesgesetz, womit das Preisregelungs- derjenigen Presse, die der Österreichischen, 

gesetz 19~0 abgeändert und ergänzt wird Volkspartei nahesteht, ferner die des Chef
(Preisregelungsgesetznovelle 1952) (549 d. B.); redakteurs Herrn Kommerzialrat Leonidas 

Bundesgesetz, womit das Bundesgesetz vom Martinides und die Stellungnahme des Ver-
4. April 1951, BGBI. Nr. 104, über die Er- bandes der unabhängigen Presse; überdies 
richtung eines Wirtschaftsdirektoriums der noch die Stellungnahme der Österreichischen 
Bundesregierung abgeändert wird (550 d. B.); Journalistengewerkschaft. Es haben aber nicht 

Bundesgesetz, womit die Geltungsdauer des nur diese Institutionen ihre Stellungnahme 
Preistreibereigesetzes verlängert wird (551 bekanntgegeben, sondern überdies noch eine 
d Reihe anderer Organisationen sowie Einzel-

. B.); personen, beispielsweise Rechtsanwälte. Es 
Bundesgesetz über die Abänderung des hat also ein großer lUeis an der Diskussion 

Rohstofflenkungsgesetzes 1951 (552 d. B.). teilgenommen. 

Das Bundesministerium für Finanzen legt Das Ergebnis war ein dreifaches. Zunächst 
den Ziweiten Bericht über die Kreditüber- konnten wir feststellen, daß sich die einzelnen 
8chreitungen im Jahr~ 1951 vor. Kritiken und Stellungnahmen - und zwar 
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beinahe in allen Punkten - widersprachen, weitere Zwischenrufe) ... eine große, um
sodaß· man von keiner einheitlichen Stellung. fassende Reform zu erreichen oder auf den 
nahme von seiten der Journalisten oder ursprünglichen Weg zurückzugehen und nur 
anderer sehr interessierter Kreise sprechen die einzelnen Strafsätze zu erhöhen. Wir 
kann. haben uns zu letzterem entschlossen. 

Wenn ich beispielsweise den Punkt 1 der Präsident (das Glockenzeichen gebend): Ich 
Pressegesetznovelle 1952 in der ursprünglichen bitte den Herrn Abgeordneten, den Antrag 
Fassung herausgreife, dann möchte ich an· zu stellen. 
führen, daß Professor Martinides dem Punkt 1 
zustimmt, während ihn die unabhängige Presse Abg. Dr. 'TonCic-Sorinj (fortsetzend): Daher 
ablehnt. Dem Punkt 2 stimmt der Verband haben wir einen Antrag gestellt, den ich 
Österreichischer Zeitungsherausgeber und Ihnen nunmehr vorlesen werde. (Abg. E. 
Professor Martinides zu, die unabhängige Fischer: Wer hat den Antrag gestellt?,
Presse lehnt ihn ab. Bei Punkt 5 können wir Abg. Ing. Raab: Das werden Sie schon 
feststellen, daß ihm Herr Dr. Schuster mit ge. hören! --,- Abg. E. Fischer: Wo wurde der 

Antrag gestellt? <1m Parlament oder wo? -wissen neuen Anregungen zustimmt, während 
Professor Martinides ihn ablehnt. Zu Punkt 9 Abg. Dr. Pittermann: Das sind Sie von der 
schlägt die unabhängige Presse eine Neu. Sowietunion nicht gewohnt, daß sich die Ab
fassung vor, die anderen lehnen ab. Zu den geordneten rühren können! Bei euch sind das 
§§ 23'und 24 ... (Abg. E. Fischer: Sind Sie Marionetten! - Abg. Koplenig: Jetzt ist es 
Berichterstatter oder sterten Sie einen geschäfts. bekannt: Pittermann und Raab!) 
ordnungsmäßigen Antrag? Wo ist der Bericht. Der Zusatzantrag, Herr Abg. Fischer ... 
erstatter? - Abg. Koplenig: Die Geschäfts. (Zwischenrufe. - Abg. Dr. Pittermann: 
ordnung gilt ja nicht für die Regierungs. Ihr Armitschgerln müßt die Unterstützungsfrage 
parteien! - Abg. Ing. Raab: Die Debatte sterten!) 
geht weiter! J Die §§ 23 und 24 wurden haupt. Präsident (das Glockenzeichen gebend): Ich 
sächlich kritisiert, aber die Anregungen, die bitte um Ruhe! 
gekommen sind, sind verschiedenartig. (An. 
dauernde Zwischenrufe des Abg. E. Fischer. _ Abg. Dr. Toncic-Sorinj (fortsetzend): Der 
Abg. Koplenig: Raab hat befohlen! _ Abg. Zusatzantrag der Abg. Dr.Toncic und 
Ing. Raab: Die Debatte geht weiter! Nehmen Eibegger zur Pressegesetznovelle 1952-damit 
Sie das zur Kenntnis!) Sie ihn genau kennen -lautet folgendermaßen: 

Zu Artikel I. Zweitens ist bei diesen Stellungnahmen 
herausgekommen, daß sich die Hauptein· 1. Ziffer 6 hat zu lauten: 
wendungen gegen das richten, was man als § 18 hat zu lauten: 
Entgegnung, bezeichnet, und zwar in den ,,§ 18. (1) Verantwortlicher Redakteur 
§§ 23 und 24. (Der Präsident gibt das Glocken· kann nur eine großjährige Person sein, die 
zeichen.) vom Wahlrecht zum Nationalrat nicht 

Drittens ist eine wichtige Tatsache fest· ausgeschlossen ist und in der Republik 
zustellen, die wesentlich ist, damit man Österreich ihren ständigen Wohnsitz hat. 
unseren Zusatzantrag versteht. (Abg. E. (Zwischenrufe beim Linksblock. - Abg. 
Fis c her: Wessen Zusatzantrag?) Sie werden E. Fis ehe r: 1st das ein geschäftsordnungs. 
schon sehen! Im Laufe der Diskussion ist mäßiger Antrag?) 
man von dem Standpunkt ausgegangen, daß (2) Ein Mitglied des Natio:na,lrates, des 
es sich hier um eine große, umfassende Ver· Bundesrates oder eines Landtages kann, 
änderung handelt. Ich verweise dabei auf solange seine Immunität währt (Art. 57, 
unsere ursprüngliche Absicht, nämlich auf die, 58 und 96 des Bundes.Verfassungs. 
bloß die Straf sätze zu erhöhen. Ein Großteil gesetzes in der Fassung von 1929), 
der Anregungen, die nunmehr gekommen nicht verantwortlicher· Redakteur sein. 
sind, fußen auf der Voraussetzung einer (Abg. Dr. Ga8selich: Wo sind die Regeln 
großen, umfassenden Neuordnung des Presse· für das Hohe Haus? Was i8t das für ein 
wesens. (Der Präsident gibt erneut das Theater?) 
Glockenzeichen.) (3) Diese Bestimmungen gelten auch für 

Wir haben alle Anregungen und Kritiken Personen, die auf einem der im dritten Ab· 
eingehend geprüft und standen vor der Alter~ satze des § 16 bezeichneten Druckwerke 
native: entweder (Abg. E: Fi8cher: als verantwortlich angegeben werden." 
Wer 8tand vor der Alternative? Welcher Aus· (Abg. E. F i sc he r : Was hat das mit der 
8chuß?) ... entweder .... (Abg. E. Fi8cher: Geschäftsordnung zu tun? Weitere 
Wer 8tand vor der Alternative? Der Herr Raab? Zwischenrufe. - Der Prä8ident gibt wieder· 
Welche parlamentarische Körperschaft? holt das Glo~kenzeichen.) 
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2. Die Ziffern 12 bis 14 entfallen. 
3. Die Ziffer 15 erhält die Bezeich

nung 12. 
4. Die Ziffer 16 entfällt. (Abg. K oplenig: 

Das ist die Einleitung eines Gesetzes, das 
von vornherein ungültig ist!) 

5. Die Ziffern 17 und 18 erhalten die 
Bezeichnung 13 und 14. 

6. Die Ziffer 19 entfällt. 
7. Die Ziffern 20 bis 23 erhalten die 

Bezeichnung 15 bis 18. (Abg. E. Fischer: 
Wessen Anträge sind das? Er hat sich zur 
Stellung eines geschäftsordnungsmäßigen An
trages gemeldet!) 

8. Die Ziffer 24 erhält die Be:z;eichnung 19; 
vor dem Worte "Schmähung" sind die 
Worte "nicht durch guten Glauben ent
schuldbare" einzufügen; - dazu werde 
ich anschließend noch etwas sagen -
an Stelle des Höchstmaßes der Geldbuße 
von 30.000 S tritt der Betrag von 25.000 S. 

9. Die Ziffern 25 und 26 erhalten die 
Bezeichnung 20 und 21. (Abg.. Dr. Gasse
lich: Das ist für die Geschäftsordnung 
völlig uninteressant! - Abg. Ing. Raab: 
Er hat sich nicht zur Geschäftsordnung 
gemeldet! - Gegenrufe beim Linksblock. -
Der Präsident gibt wiederholt das Glocken
zeichen.) 

10. Die Ziffer 27 erhält die Bezeich
nung 22; an die Stelle des Höchstmaßes 
der Geldstrafe von 30.000 S tritt der Betrag 
von 25.000 S; nach dem Betrage der Geld
strafe hat es weiter zu lauten: "wenn 
aber der Inhalt des Druckwerkes ein Ver
brechen begründet, überdies mit strengem 
Arrest von drei Tagen bis zu drei Mona
ten ... "; vor dem Worte "Schmähung" 
sind die Worte "nicht durch guten Glauben 
entschuldbare" einzufügen. 

11. Die Ziffer 28 erhält die Bezeichnung23. 
12. Nach Ziffer 23 wird als Ziffer 24 

folgende Bestimmung angefügt: 
24. Nach § 30 wird folgende Bestimmung 

eingefügt (Abg. Dr. Gasselich: Wort
entzug!) : 
,,§ 31. Wahrheitsgetreue Berichte über 

die Verhandlungen· in den öffentlichen 
Sitzungen des Nationalrates, des Bundes
rates (Abg. Hartleb: Wo bleibt die Ge-
8chäftsordnung?), der Bundesversammlung, 
eines Landtages oder eines Ausschusses 
einer dieser Körperschaften bleiben von 
jeder Verantwortung frei." (Abi!. E. 
Fischer: Gibt es. eine Geschäftsordnung oder 
nicht?) 

13. Die Ziffern 29 bis 32 erhalten die 
Bezeichnung 25 bis 28. 

14. Die Ziffer 33 entfällt. 

15. Die Ziffer 34 erhält die Bezeichnung 29. 
16. Die Ziffer 35 erhält die Bezeich-. 

nung 30; anstatt der Worte " ... eines 
Urteils nach § 42 ... " hat es richtig zu 
lauten "... eines Urteils nach § 43 ... "., 

17. Die Ziffern 36 und 37 erhalten die 
'Bezeichnung 31 und 32. 

Zu ArtikellU. 
Abs. 1 entfällt; die folgenden Absätze 

erhalten die Bezeichnung (1) bis (3). 
Überdies, Hohes Haus, stelle ich einen 

Eutschließungsantrag der Abg. Dr. Tonci6 
und Eibegger (Abg. E. Fischer: Was ist das 
wieder?) : 

Das Bundesministerium für Justiz wird 
aufgefordert, bis zum Beginn dt<r Herbst
session 1952 eine Regierungsvorlage über 
eine grundlegende Gesamtreform des öster
reichischen Pressewesens vorzubereiten und 
dem Hohen Hause zu übermitteln. 
(Abg. E. Fischer: Was ist das, eine Resolu-

tion oder was?) Nein, ein Entschließungsantrag, 
Herr Abg. Fischer! (Zwischenruf des Abg. Ing 
Raab.) 

Ich übergebe unseren Zusatzantrag und 
den Entschließungsantrag der Abg. Dr. Tonci6 
und Eibegger dem Herrn Präsidenten. (Leb
hafte Zwischenrufe beim Linksblock und bei 
den Unabhängigen.) 

Ich bitte das Hohe Haus, unseren Zusatz
antrag und den Entschließungsantrag an
zunehmen, und ich stelle überdies den ge
schäftsordnungsmäßigen Antrag (anhaltende 
Zwischenrufe), zum Studium der. vorgelegten 
Materie die Sitzung bis 13 Uhr 30 zu unter
brechen. (Abg. Dr. H. Kraus: Z~r Geschäfts
ordnung!) 

Präsident: Hohes Haus! Mir wurde der 
Herr Abg. Tonci6 zur Stellung eines geschäfts
ordnungsmäßigen Antrages gemeldet. (Abg. 
Hartleb: Aha!) Bei geschäftsordnungs
mäßigen Anträgen ist es nicht gestattet, 
über die Materie selbst zu sprechen. Der 
Antrag, der von Dr. Tonci6 gestellt wurde, 
kommt erst zur Behandlung, wenn der Herr 
Berichterstatter die Verhandlungen über den 
Ausschußbericht eingeleitet hat.. (Ruf de8 
Abg. E. Fischer. - Abg. Hartleb: Irgend 
jemand ist jetzt entgleist!) 

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, den 
Abg. Maleta, den Bericht zu erstatten. (Der 
Berichterstatter verzichtet auf das Wort.) 

Zum Wort gemeldet ist zu einem geschäfts
ordnungsmäßigen Antrag der Herr Abg. Doktor 
Kraus. 

Abg. Dr. Rerbert Kraus: Ich stelle den 
An trag, das vorliegende Gesetz samt even
tuellen Abänderungsanträgen an den Aus
schuß zurückzuverweisen. 
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Präsident: Es ist ein Rückverweisungs
antrag gestellt, der sofort z;ur Abstimmung 
kommt. ,Ich bitte jene Frauen und Herren, 
welche dem Rückverweisungsantrag ihre Zu
,stimmung erteilen wollen, sich von den 
Sitzen zu erheben. (Geschieht. - Abg. Doktor 
Pittermann zum KdU und Link8block: Volks
demokratie Kaprun I - Gegenrufe bei den 
Unabhängigen und beim Linksblock. - Abg. 
K 0 p 1 e n i g: Gegen die autoritäre Diktatur der 
Heimwehrler und SPÖ-lerl - Der Prä8ident 
gibt wiederholt da8 Glockenzeichen. - Abg. 
Dr. Gas 8 e 1 ich: Das ist Parlamentsterror I) Der 
Antrag ist a bgelehn t. 

Ich bitte nun jene Frauen und Herren, 
welche dem geschäftsordnungsmäßigen Antrag 
des Herrn Abg. Toneie auf Unterbrechung 
der Sitzung bis 13 Uhr 30 zustimmen, sich 
von den Sitzen zu erheben. (Ge8chieht. -
Zwischenrufe.) Das ist die Mehrheit. ,Dieser 
Antrag ist angenommen. 

Die Sitzung ist bis 13 Uhr 30 unterbrochen; 

Die Sitzung wird um 11 Uhr 35 Minuten 
unterbrochen und um 14 Uhr 15 Minuten 
wiederaufgenommen. 

Präsident Böhm: Wir nehmen die unter
brochene Sitzung wieder auf und setzen die 
Spezialdebatte fort. Zum Wort gelangt der 
Herr· Abg. Fischer. 

Abg. Ernst Fischer: Meine Damen und 
Herren! Zur Beratung steht ein Ausnahme
gesetz gegen die Pressefreiheit. Die Freiheit 
der Presse soll auf den Hund gebracht werden, 
dem man dann einen Maulkorb anlegt und 
den der Herr Raab äußerln führt, auf und 
ab - vor den Fenstern des Herrn Krauland 
wahrscheinlich. (Heiterkeit.) Die außerordent
liche Art des Inhalts dieses Gesetz;es wird noch 
unterstrichen durch den ungewöhnlichen parla
mentarischen Auftakt, den die heutigen Be
ratungen gefunden haben. Das Ausnahme
gesetz gegen die Pressefreiheit wurde durch 
einen eklatanten Bruch der Geschäftsordnung 
eingeleitet. 

Aber schon das, was dieser Sitzung voran
gegangen ist, war erstaunlich und ungewöhn
lich. Gestern wurden an die Abgeordneten 
Änderungen des Geset7ies ausgesendet, und 
zwar anonym, sodaß man nicht wußte, wer 
eigentlich der Aussender ist. Diese Ände
rungen wurden unter dem Titel "Für die 
Spezialdebatte vorgesehene Abänderungs
anträge der Nationalräte" ausgesendet -
welche Nationalräte, hat man aus dieser Aus
sendung nicht erfahren; sie waren wohl vom 
Herrn Raab und vom Herrn Pittermann noch 
nicht bestimmt. 

Es ist Gepflogenheit im Parlament, daß 
solche parlamentarische Aussendungen irgend-

einen Verantwortlichen haben. Entweder ist 
es ein Ausschußbericht, der ausgesendet wird, 
dann ist er von dem Vorsitzenden oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses 
unterzeichnet, oder es ist ein Bericht des 
Präsidiums des Parlaments. Hier aber hat ein 
Niemand diese Dinge ausgesendet, parlamen
tarische Heinzelmännchen waren an der Arbeit, 
um gegen alle' Gepflogenheiten und gegen 
die Bestimmungen der Geschäftsordnung solche 
Mitteilungen zu verbreiten. (Zwischenrufe.) 

Nun, die heutige Sitzung hat noch wunder
licher angefangen. Bei der an sich verfahrenen 
Art, in der dieser Gesetzentwurf behandelt 
wird, gab es zwei Möglichkeiten: Es gab 
entweder die Möglichkeit, einen geschäfts
ordnungsmäßigen Antrag zu stellen, diese 
Sitzung zu unterbrechen, oder es gab die 
Möglichkeit, ordnungsgemäß die Diskussion 
über das Geset7i einzuleiten, und im Verlauf 
dieser Diskussion konnten sich die in der 
Aussendung nicht genannten Nationalräte 
demaskieren und in einer solchen Diskussion 
ihre Anträge' stellen, worauf noch immer die 
Möglichkeit bestanden hätte, die Sitzung 
vorübergehend zu unterbrechen. 

Man hat nun einen Weg gewählt, der jeder 
Geschäftsordnung ins Gesicht schlägt, der eine 
Verhöhnung der parlamentarischen Methoden 
ist. Es I hat sich ein Abgeordneter, Herr 
Abg. Toneie, zu einem geschäftsordnungs
mäßigen Antrag zum Wort gemeldet und hat 
dann eine Rede gehalten, von der nicht klar 
war, in wessen Namen er spricht. Es war nicht 
im Namen des Ausschusses, er hat nicht als 
Berichterstatter gesprochen, er hat faktisch 
die Diskussion eingeleitet, ohne daß der 
Berichterstatter anwesend war, ohne daß die 
Einleitung einer solchen Diskussion bekannt
gegeben wurde. 

Als ich in Zwischenrufen gegen diese ekla
tante Verletzung der Geschäftsordnung prote
stiert habe, hat mir der Herr Abg., Raab zu
gerufen: Sie verstehen ja nichts! Er mußte 
sich dann von seinem Klubkollegen, dem 
Präsidenten Kunschak, belehren lassen (Heiter
keit), daß er nichts versteht, daß es ihm nicht 
klar war (Abg. Hartleb: Hörtl Hört I), daß 
hier die Geschäftsordnung durchbrochen wurde. 

Ich muß hinzufügen: Ich persönlich verstehe 
den Herrn Raab sehr gut, ich weiß, daß er 
nicht so töricht ist, nicht zu wissen, daß es 
ein Bruch der Geschäftsordnung war, was er 
hier inszeniert hat. Ich weiß, was damit 
beabsichtigt ist. Eingedenk des Heimwehr
eides von Korneuburg ist der Herr Raab 
nach wie vor kein Freund parlamentarischer 
Methoden, kein Freund parlamentarischer 
Diskussion. Wenn es nach ihm ginge, würden 
er und Herr Pittermann die Dinge unter sich 
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ausmachen, dann würde man den Klubs 
mitteilen: Es ist sowieso schon alles ausge
macht, wozu also noch parlamentarische Dis
kussionen, die der Herr Raab offenkundig 
für eine Zeitvergeudung hält, weil er weiß, es 
wird sowieso angenommen, was er mit Herrn 
Pittermann ausgepackelt hat. (Zwischenrufe.) 

Meine Damen und Herren! Natürlich kann 
man sich als Anhänger eines autoritären 
Heimwehrregimes auf diesen Standpunkt 
stellen. Natürlich kann man alle Versuche 
unternehmen, und sie werden systematisch 
unternommen, das Parlament Schritt für 
Schritt auszuschalten, Schritt für Schritt das 
Parlament zu einer bloßen Abstimmungs
maschinerie herabzuwürdigen, um die letzte 
Achtung, die man dem Parlament entgegen
bringt, in der Bevölkerung auszumerzen und 
den Weg für ein uneingeschränktes autoritäres 
Regime dieser Koalition freizumachen. (Abg. 
Gei88linger: Wir sind ja in keiner Volks
demokratie!) 

Meine Damen und Herren! Diesen Be
strebungen, die in der Einleitung dieser 
Parlamentssitzung so grell, so komödienhaft 
zum Ausdruck gekommen sind, diesen Be
strebungen dient die ganze sogenannte Reform 
des Pressegesetzes, die hier dem Parlament 
vorgeschlagen wird. \ 

Im Jahre 1938 hat der Reichsstatthalter 
Bürckel das alte Pressegesetz, ein sehr wohl 
erwogenes, sehr demokratisches Pressegesetz, 
dadurch außer Kraft gesetzt, daß er es durch 
eine Reihe von Verordnungen den national
sozialistischen Anschauungen gleichgeschaltet 
hat. Wir haben nun in der neuen Republik 
Österreich sieben Jahre lang dieses in der Tat 
illegale Gesetz als Grundlage für die Recht
sprechung gehabt. Ich möchte darauf hin
weisen, daß es zum Beispiel im § 18 dieses 
sieben Jahre nach Kriegsende noch in Geltung 
stehenden Gesetzes geheißen hat: Der ver
anwortliche Schriftwalter muß deutscher 
Reichsangehöriger sein. Dag war Gesetz in 
Österreich! Es hat im § 21 geheißen, daß der 
Herausge ber einer Zeitung seinen Wohnsitz 
in der "Ostmark" haben muß. Das war Gesetz 
in Österreich! Und, meine Damen und Herren, 
auf Grund dieses Gesetzes, das klarerweise 
der Verfassung und allen Gegebenheiten wider
spricht, auf Grund dieses Gesetzes, das parla
mentarisch nicht abgeändert wurde, haben 
bisher die österreichischen Gerichte judiziert. 
Was haben sie getan? Sie haben stillschweigend 
angenommen, daß einige Paragraphen dieses 
Gesetzes, wie die bereits zitierten, offenkundig 
nicht mehr in Geltung stehen können, und 
haben ebenso willkürlich angenommen, daß 
andere Paragraphen in Geltung stehen müssen. 
In der. Tat, meine Damen und Herren, haben 
wir hier einen illegalen Zustand gehabt. Wir 

haben den Zustand gehabt, daß jede Recht
sprechung auf Grund dieses Gesetzes als un
g.ültig angesehen werden muß, weil es gesetz
mäßig ein Nonsens, ein Unding, ein Widersinn 
ist, daß ein Gesetz mit Paragraphen besteht, 
von denen es für jeden klar ist, daß diese 
Paragraphen nicht gelten können, obwohl sie 
niemals durch einen parlamentarischen Be
schluß abgeändert wurden. 

Man hat sich mit diesem Zustand sieben 
Jahre lang abgefunden, ohne besonders An
stoß daran zu nehmen. Auf einmal hat nun 
eine solche Eile, eine solche Überstürztheit 
eingesetzt, dieses Gesetz zu ändern, daß 
man sich fragen muß: Ja, was ist da vor
gegangen 1 Wer hat ein solches eilfertiges 
Interesse daran 1 Wer steht da beschleunigend 
im Hintergrund, um eine solche autoritäre, 
reaktionäre Änderung des Gesetzes vorzu
nehmen ~ (Zwischenrufe.) WeI)ll man die 
Nervosität, die der Herr Raab in dieser Frage 
bekundet hat und weiter bekundet, in Rech
nung zieht, stellt man sich unwillkürlich die 
Frage: Ist es ein Zufall, daß dieses Gesetz 
gerade noch an dem Tag verabschiedet werden 
muß, an dem der Herr Bundeskanzler nach 
Amerika fährt1 (Ironische Heiterkeit.) Ist 
das als ein besonderes Geschenk für den 
Präsidenten Truman gedacht 1 Soll es als 
eine besondere Fleißaufgabe des österreichi
schen Parlamentes, als eine besondere Be
fähigungsprüf~ng überbracht werden, die der 
Herr Abg. Raab und seine Partei, die die 
Koalition abgelegt hat ~ Die Eilfertigkeit 
scheint darauf hinzudeuten, daß man hier 
irgendeinen Termin bekommen hat ( Heiter
keit) und bemüht ist, diesen Termin ein
zuhalten. 

Meine Damen und Herren! Die ganze 
Vorgeschichte dieses Gesetzes spric;ht dafür, 
daß hier irgendwelche andere Kräfte. und 
Mächte im Hintergrund antreibend wirken. 
Dieser Gesetzentwurf wurde in der Parlaments
sitzung vom 5. Dezember 1951 als Initiativ
antrag der Abg. Dr. Maleta, Dr. Tonci6 und 
Machunze eingebracht. Er wurde sehr rasch 
in Behandlung gezogen. Nach einer Reihe 
"\Ton Sitzungen hat der Justizausschuß diesen 
Initiativantrag mit einigen nicht sehr wesent
lichen Änderungen einstimmig angenommen, 
ohne vorher die Journalisteng( wClkschaft be
fragt zu haben, ohne vorher überhaupt irgend 
jemanden befragt zu haben, der von der 
Materie etwas versteht; denn in den Gesetz
entwurf haben sich derartig offenkundige 
Albernheiten eingeschlichen, daß nachträglich 
sogar die für den Gesetzentwurf Verantwort
lichen selber eingesehen haben, einige dieser 
Albernheiten müsse man beseitigen, um sich 
nicht dem homerischen Gelächter der Öffent
lichkeit preiszugeben. (Ironische Heiterkeit.) 

88. Sitzung NR VI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 7 von 32

www.parlament.gv.at



3364 88. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich - VI. GP. - 7. Mai 1952 

Die Journalistengewerkschaft hat mit Recht 
und ,einmütig gegen diesen Gesetzentwurf 
protestiert. Die Journalisten aller Parteien 
und aller Weltanschauungen haben ernste 
und gewichtige Einwände gegen dieses Gesetz 
vorgebracht. Man hat der Journalisten
gewerkschaft im letzten Augenblick Gelegen
heit gegeben, ihren Standpunkt in einer 
Besprechung des Präsidiums und der Ob
männer vorzutragen, eine Stunde vor Beginn 
der ParlamentssitzunjS, in der das Gesetz 
angenommen werden· sollte! Ich muß sagen, 
das hat eines komödienhaften Charakters 
nicht entbehrt. Die Journalisten haben ihre 
Einwände vorgebracht. Sie kannten die let~te 
Fassung des Gesetzentwurfes gar nicht und 
konnten daher nicht in alle Details konkret 
eingehen. Der Herr Abg. Raab. hatte die 
Tendenz: Um jeden Preis muß das Gesetz 
an diesem Tag noch angenommen werden; 
man kann nicht länger warten, es ist keine 
Zeit zu verlieren, sollen sie· reden, was . sie 
wollen! Das Gesetz ist zwischen den Re
gierungsparteien vereinbart, es muß an
genommen werden! Er hat sich dann aller
dings bereit erklärt, in einem Gesetzentwurf, 
der in vielen Sitzungen des Justizausschusses 
durchberaten wurde, auf die Uhr schauend, 
eine halbe Stunde vor Beginn der Parlaments
sitzung, noch schnell, husch. husch, einige 
Änderungen anzubringen, um den Journalisten 
wenigstens optisch entgegenzukommen. 

Es war ganz klar: Es war das schlechte 
Gewissen der Gesetzgeber, die selber gespürt 
haben, daß hier ein Machwerk, ein Flickwerk 
vorgelegt wird, daß sie sich dazu bereit 
gefunden haben, noch im allerletzten Augen
blick, ohne lange Erwägungen, ohne lange 
Diskussionen, im Verlauf von einer halben 
Stunde oder Stunde noch einige Änderungen 
anzubringen. Die Journalisten waren ver
antwortungsvoll genug, zu erklären, daß das 
unmöglich sei, daß sie solche Änderungen 
jetzt nicht . aus dem Ärmel herausschütteln 
können. Es kam schließlich zu dem salo
monischen Entscheid, daß also, um einerseits 
das Prestige der Regierungsparteien zu wahren, 
anderseits aber einen offenkundigen Blöd
sinn hintanzuhalten, die Generaldebatte über 
das Gesetz durchgeführt und die Spezial
debatte für einen Monat vertagt wurde. 

Nun, meine Damen und Herren, hätte man 
erwarten können, erwarten müssen, daß es 
jetzt zu ernsten Besprechungen, zu ernsten 
Auseinandersetzungen mit der Journalisten
gewerkschaft und mit dem Herausge berverband 
komme. Die "Neue Wiener Tageszeitung" 
hat heute behauptet, es hätten in diesen Tagen 
solche Besprechungen stattgefunden. Ich muß 
leider erklären, daß die "Neue Wiener Tages
zeitung" gelogen hat .. Es haben in diesen 

Tagen keine solchen Besprechungen statt.
gefunden, es sei denn Besprechungen mit 
Ausschluß aller der für die Journalisten
gewerkschaft Verantwortlichen, es sei denn 
Besprechungen im allerengsten Gremium der 
Regierungsparteien. (Abg. Ing. Raab: Was 
Sie wissen möchten!) Ja, wenn ich es wissen 
würde, Herr Raab, wäre es für die Öffentlich
keit gewiß sehr interessant. Wir wissen leider 
imII\er nur einige der Dinge, . die· Sie hinter 
den Kulissen zum Schaden der ~evölkerung 
aushandeln. Wenn alles bekannt wäre, hätte 
das Volk Sie längst zum Teufel gejagt! (Iro
nische Heiterkeit bei der (j V P. - Zwischenrufe.) 

Meine Damen und Herren! Es geht bei 
jedem Pressegesetz um eine Reihe von sehr 
ernsten, sachlichen Problemen, die gründlicher, 
allseitiger Erwägungen bedürfen. Ich wieder
hole: Das Pressegesetz der Ersten Republik, 
an dem gewiß das oder jenes auch ver
änderungsbedürftig war, wurde nach sehr 
gewissenhafter, demokratischer Durch
al'beitung fertiggestellt, und vor allem war 
für dieses Gesetz verantwortlich ein Meister 
der Journalistik, ein Fanatiker der Gerechtig
keit, Friedrich Austerlitz. Es ist sehr ver
ständlich, daß die Nationalsozialisten dieses 
Gesetz ausgeschaltet und in ihrem Sinne gleich
geschaltet haben. Bei ,der Herstellung eines 
österreichischen Presserechtes wäre es erforder
lich, vor aller Öffentlichkeit all die Erwägungen 
anzustellen, die notwendig sind, um zu einem 
geeigneten Presserecht zu gelangen. 

Es geht um das Problem, daß in jedem 
demokratischen Staat das Recht auf öffentliche 
Kritik gesichert sein muß, daß in einer Gesell
schaft, in der Klasse gegen Klasse, Interesse 
gegen Interesse steht, das Recht der Opposition 
gewahrt sein muß. Das Parlament allein 
kann nicht all diese Dinge wahrnehmen, 
schon aus dem sehr einfachen Grund, weil 
das Parlament nicht täglich zusammentritt, 
weil es im Parlament nicht möglich ist, all 
die Fragen, die jeder Tag aufwirft, einer 
demokratischen Kritik zu unterziehen, an 
ihnen Kritik zu üben, gegen sie die Stellung 
der Opposition zu beziehen oder Ver
besserungen, Veränderungen vorzuschlagen. 
In den antiken Stadtrepubliken hatten es 
die Bürger relativ einfacher; sie kamen täglich 
auf dem Forum zusammen, um dort ihre 
politische Meinung kundzutun, um dort Kritik 
zu üben, um dort ihre Vorschläge zu unter
breiten. In der modernen Gesellschaft hat sich 
dieses Forum riesenhaft erweitert. Der Über
gang von der unmittelbaren Demokratie der 
antiken Stadtrepubliken zum Repräsentativ
system hat es notwendig gemacht, daß auch 
ein solches Organ der öffentlichen Meinung, 
wie die Presse, eingeschaltet wird. 
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Die Presse ist aus dem demokratischen, 
parlamentarischen Repräsentativsystem ein
fach nicht wegzudenken als eine notwendige, 
unentbehrliche Ergänzung der parlamenta
rischen Diskussion, der parlamentarischen 
Kritik, der oppositionellen Meinungen, die 
hier geäußert werden. Es ist natürlich nicht 
nur Aufgabe der Presse, eines Teiles der 
Presse, Sprachrohr der Regierenden zu sein, 
sondern es ist eine noch wesentlichere Aufgabe 
der Presse, der verkörperten öffentlichen 
Meinung, Sprachrohr der Kritik, Sprachrohr 
der Opposition zu sein. Eine der wesentlichsten 
Fo.derungen der bürgerlich-demokratischen 
Revolution war die . Forderung nach der 
Freiheit der Presse, weil es hier um mehr 
geht als nur um eine untergeordnete Detail
frage. 

Meine Damen und Herren' Im Prinzip 
müßte die Freiheit der Presse grundsätzlich 
uneingeschränkt sein. Sie kann nur ein
geschränkt werden durch das Strafgesetz. 
Es ist ganz klar, daß gegen eine Presse, die 
zu Mord, zu Raub und Plünderung auffordert, 
die zu kriminellen Verbrechen auffordert, 
Schutzmaßnahmen bestehen müssen. 
(Zwischenrufe.) Sie bestehen im Strafgesetz
buch, das jeden Staatsbürger in gleicher Weise 
unter die Paragraphen, unter die Sanktionen 
des Gesetzes stellt. Wir wären allerdings 
der Meinung, daß zu jenen strafbaren, zu 
jenen kriminellen Handlungen der Presse 
auch jegliche Kriegshetze, auch jegliche Kriegs
propaganda gehören müßte, da wir die Hetze 
zum Massenmord für noch gefährlicher, für 
noch fürchterlicher halten als die Hetze zum 
individuellen Mord, zu irgendeinem im Straf
gesetz verpönten Verbrechen. 

Worin besteht das zweite, das eigentliche 
Problem bei dieser notwendigen und - ich 
wiederhole - uneingeschränkten Freiheit der 
Presse, soweit nicht die Bestimmungen des 
Strafgesetzes einschränkend sind? Ein Problem 
entsteht dadurch, daß die Presse zu einer 
großen Macht geworden ist und als solche 
Macht gegen einzelne Staatsbürger mißbraucht 
werden kann, daß es also notwendig ist, 
auch den einzelnen Staatsbürger gegen die 
Presse zu schützen, so wie die Presse gegen die 
Machthaber, gegen die Regierenden geschützt 
sein muß. Diese Erwägung war auch für das 
alte Pressegesetz maßgebend. Es wurde jedem 
Staatsbürger die notwendige Möglichkeit ge~ 
geben, seine Ehre, die ja im allgemeinen 
geschützt ist, auch gegen die Presse zu ver
teidigen. Im wesentlichen sind es zwei Be
stimmungen des Pressegesetzes, die dem Rech
nung tragen, die dieser Forderung entsprechen. 
Es sind dies die Bestimmung über die Berichti
gung und die Bestimmung über die Verant
wortung des verantwortlichen Redakteurs. 

Nun scheint mir, daß man bei. aß diesen 
notwendigen Bestimmungen eine Reihe von 
Grundsätzen berücksichtigen muß, um hier 
nicht in den gegenteiligen Fehler zu verfallen. 
Es muß vor allem auch in jedem Pressegesetz 
die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz 
garantiert sein. Es muß in jedem Pressegesetz 
die Ehre des Arbeiters, des einfachen arbeiten~ 
den Menschen nicht weniger geschützt sein 
als die Ehre des Ministers, als die Ehre des 
Machthabers. Jedes Pressegesetz, in dem 
Sonderbestimniungen zum Schutze der Mäch
tigen statt Sonderbestimmungen z~m Schutze 
der Ohnmächtigen eingeschaltet sind, jedes 
solche Pressegesetz ist ein antidemokratisches 
Pressegesetz ; denn es ist doch die eigentliche 
Aufgabe der Presse, gegen den Mächtigen 
vorzugehen und nicht den Ohnmächtigen zn 
verunglimpfen, ihren Mut gegen die Macht
haber kundzutun und nicht ihr Mütchen an 
den Ohnmächtigen zu kühlen. 

Das scheinen mir also die Grundsätze zu 
sein, die absolut notwendig sind: Gleichheit 
aller Bürger vor dem Gesetz, auch in der 
Wahrung ihrer Ehre der Presse gegenüber. 
(Abg. Altenburger: Da haben Sie im Osten 
noch viele Aufgaben!) Ich bin österreichischer 
Abgeordneter, zum Unterschied von einem, der 
offenkundig amerikanischer Abgeordneter ist! 
(Abg. Altenburger: Ist das in Prag 80? -

Unruhe.) 

Der zweite Grundsatz, der zu berücksichtigen 
ist, hängt mit der gesamten Frage der Berichti
gung zusammen. Es ist ganz klar, daß jeder 
Privatmann, jeder Staatsbürger das Recht 
haben muß, a11 das, was über ihn in der Presse 
behauptet wird (anhaltende Unruhe - Präsi
dent Böhm gibt das Glockenzeichen), durch 
dieselbe Presse richtigzustellen. Es muß die 
Möglichkeit gegeben sein, daß den Tatsachen, 
die die Presse behauptet, jene Tatsachen 
entgegengestellt werden, die der behauptet, 
den die Presse angegriffen hat. (Zwischenrufe.) 
Nun ist es gan24 klar, daß bei einer solchen 
Berichtigung, wenn sie Sinn haben soll, nicht 
in jedem Fall von vornherein untersucht 
werden kann, ob das richtig ist, was in der 
Zeitung gestanden ist, oder ob das richtig ist, 
was der Zeitung erwidert wird. Hier wird 
einfach die formale notwendige Möglichkeit 
gegeben, Tatsachen Tatsachen gegenüberzu
stellen. Es gibt die weitergehende Möglichkeit, 
die Zeitung, die Presse, die sich einer Ehren
beleidigung, einer Verleumdung schuldig ge
macht hat, vor Gericht zu klagen. Vor Gericht 
hat sich nach dem alten und nach dem jetzigen 
Pressegesetz der verantwortliche Redakteur 
zu verantworten. 

Man könnte ganz ernsthaft die Frage ·auf
rollen: Warum eigentlich ein verantwortlicher 

267 
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Redakteur 1 Man könnte die Frage aufrollen: 
Warum soll nicht jeder Artikel, jede Notiz 
in einer Zeitung von dem Verfasser gezeichnet 
werden, und warum soll nicht für' all das, was 

. da geschrieben wird, der Verfasser persönlich 
vor Gericht verantwortlich sein 1 Meine Damen 
und Herren! Diese Frage aufzurollen ist not
wendig. Wenn man allerdings die Frage in 
allen ihren Konsequenzen durchdenkt, wird 
man zu dem Ergebnis gelangen; daß eine 
solche Lösung aus einer ganzen Reihe von 
Gründen unmöglich wäre. Das System der 
modernen "'Zeitungen ist auf einem solchen 
mannigfaltigen Apparat von Depeschen, von 
Agenturen, von Korrespondenzen, von Bericht
erstattern usw. usw. aufgebaut, es wird ein 
solches ungeheures, mehr oder minder anonymes 
Material jeden Tag oder Abend dem Redakteur 
auf den Tisch gelegt, daß es die Fähigkeiten 
irgendeines einzelnen weit überschreiten würde, 
in jedem Falle zu überprüfen, ob das auch 
richtig ist, ob das auch stichhältig ist, was 
hier in Agenturen und Korrespondenzen, 
Depeschen usw. usw. in die Redaktion ge. 
langt. Das heißt, es wäre für einen Redakteur, 
der ja dieses Material zu verarbeiten hat, 
sich auf dieses Material stützen muß, von 
vornherein unmöglich, für all das selber die 
Verantwortung zu übernehmen, weil er gar 
nicht die Möglichkeit hat, diese Dinge zu über
prüfen. 

Dazu kommt noch, daß die Presse, und vor 
allem die Oppositionspresse, zum Teil auch auf 
Informationen angewiesen ist, bei denen man 
nicht bereit ist, die Informatoren der Öffent
lichkeit preiszugeben, um sie zu ,Schützen. 

Ich möchte ein Beispiel sagen: Der Fall 
Krauland wurde in der Öffentlichkeit durch 
Informationen höchster Beamter an die öster
reichischen Zeitungen aufgerollt. Es wäre 
sehr illoyal, es wäre sehr unfair gewesen, die 
Namen dieser Beamten preiszugeben. Sie 
hätten bittere Repressalien dafür zu erdulden 
gehabt; denn damals ist der Herr Krauland noch 
nicht im Landesgericht, sondern noch in der 
Koalitionsregierung gesessen, und die Beamten 
hatten mit Recht die Sorge, daß nicht der 
Herr Krauland zur Verantwortung gezogen 
wird, sondern daß sie zur Verantwortung 
gezogen werden, wenn ihre Namen genannt 
werden. 

Es ist also ganz klar :Es ist für jede Redak
tion notwendig, wenn sie ihre Aufgabe als 
öffentlicher Kritiker erfüllen will, daß gewisse 
Informatoren nicht genannt werden: daß 
gewisse Informatoren gegen die Rache der 
Machthaber, gegen die sich ihre Informationen 
richten, geschützt werden. Es ist also not
wendig, das Redaktionsgeheimnis als einen 
w€sentlichen Bestandteil der Pressefreiheit 
aufrecht~uerhalten. 

Meine Damen und Herren! Aus all diesen 
Erwägungen ergibt sich die Notwendigkeit, 
einen verantwortlichen Redakteur zu be
stimmen, der die gesamte Redaktion gegenüber 
dem Gericht vertritt, wozu in den meisten 
modernen Zeitungen noch etwas kommt: 

Es gibt sehr wenige moderne Zeitungen, 
die der Ausdruck der individuellen Meinung 
einer Persönlichkeit sind. Die meisten moder
nen Zeitungen sind Sprachrohre einer Ge
sinnungsgemeinschaft, einer Gruppe, einer 
Partei, drücken also nicht nur die persönliche 
Meinung der Redakteure, sondern drücken 
die Meinung eines solchen Kollektivs, ei.Jler 
solchen Kampfgemeinschaft aus. Auch darum 
ist eine gewisSe Anonymität der Redaktion zu 
einer Notwendigkeit geworden. Es gibt mit 
Recht den gezeichneten Artikel, für den der 
Verfasser betont persönlich die -Verantwortung 
übernimmt, und es gibt mit demselben Recht 
den ungezeichneten Artikel, der die Meinung 
der Redaktion oder der hinter ihr stehenden 
Partei ausdrückt. 

Es ist darauf Rücksicht zu nehmen - und 
das ist den ErwägungeJi des alten Presse
gesetzes zugrundegelegt . -, daß der ver
antwortliche Redakteur ein Mitglied der Redak
tion, wirklich ein Redakteur, wirklich ein 
Angehöriger dieser Arbeitsgemeinschaft sein 
soll und nicht zu einem sogenannten "Sitz
redakteur" herabgewürdigt wird. Austerlitz 
hat immer wieder und sehr leidenschaftlich 
gegen diese Institution des Sitzredakteurs als 
eine unmoralische Institution Stellung ge
nommen. Wenn man verhindern will, daß der 
verantwortliche Redakteur zu einem Sitz
redakteur wird, das heißt, daß man dazu 
übergeht, nicht ein verantwortliches Mitglied 
der Redaktion, sondern. irgend jemanden 
heranzuziehen, der es eben gegen Bezahlung 
auf sich nimmt, soundso viele Monate im 
Arrest zu sitzen, dann dürfen die Strafen, 
die über den verantwortlichen Redakteur 
verhängt werden, nicht zu hoch sein. 

Diese Erwägungen haben in den Diskussionen 
über das Pressegesetz in der Ersten Republik 
eine sehr große Rolle gespielt. In dem Augen
blick, in dem die Strafen übermäßig werden, 
zwingen sie die Redaktionen, die Zeitungen 
geradezu, wieder auf diese nicht sehr mora
lische Institution des Sitzredakteurs zurück-, 
zugreifen, weil nur wenige Redaktionen es 
sich leisten können, einen ihrer verantwort
lichen, fähigen Redakteure dazu herzugeben, 
sich wochenlang, monatelang mit Justiz, Ge
richt und Gefängnis herumzuschlagen. Es 
ist vollkommen klar, daß jede zu hohe Strafe 
die Institution des verantwortlichen Redak
teurs zu einer Farce, zu einer Komödie macht 
und eben das, was s~hon. ~berwunden war., 
den alten Sitzred&kteur, wieder heranzüohtet. 

I 
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Nun, meine Damen und Herren, hat der 
verantwortliche Redakteur die Möglichkeit, 
entweder den Wahrheitsbeweis anzutreten 
oder sich wegen Vernachlässigung der pflicht
gemäßen Obsorge verurteilen zu lassen t Auch 
darin liegt eine tiefe Weisheit, auch das ist 
nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt. 
Natürlich schiene es· an sich sehr schön und 
zweckmäßig, wenn der verantwortliche Re
dakteur für alles und jedes den Wahrheits
beweis antreten würde. Ich wiederhole: Er kann 
es in vielen Fällen deshalb nicht, weil er in 
manchen Fällen die Informatoren nicht preis
geben kann, weil es in manchen Fällen aus 
Gründen der Existenz dieser Informatoren 
ausgeschlossen ist, daß sie öffentlich preis
gege ben werden. 

Es ist so - und das werden alle, die mit 
Zeitungen zu tun haben, bestätigen -, daß 
man nicht selten über viel mehr Material 
verfügt, als man verwenden kann, daß man 
Material in Reserve halten muß aus dem 
Grunde, weil ,es manches Material gibt, bei 
dem die Herkunft so offenkundig ist, daß 
dieser oder jener sehr hochgestellte Funk
tionär des Staates unmittelbar kompromit
tiert wäre. Es muß also dem verantwort
lichen Redakteur aus Fairneß, zur Wahrung 
des Redaktionsgeheimnisses, die Möglichkeit 
gegeben sein, in bestimmten Fällen nicht 
den Wahrheitsbeweis anzutreten, sondern sich 
wegen Vernachlässigung der pflichtgemäßen 
Obsorge verurteilen zu lassen. 

Ich habe es für notwendig gehalten, einige 
dieser grundsätzlichen Erwägungen, die ja 
auch in der Diskussion in der Ersten Republik 
eine große Rolle gespielt haben, einer Kritik 
an diesem Gesetzentwurf voranzuschicken, 
der ein sehr ernster Verstoß gegen diese· 
demokratischen Grundsätze ist, der ein ernst 
zu nehmender Versuch ist, die Pressefreiheit 
weitgehend einzuschränken. 

Ich möchte nun an die Spitze der Kritik 
an diesem Gesetzentwurf einiges stellen, was 
die Journalistengewerkschaft, und zwar ein
mütig, also mit Beschluß aller ihrer Mitglieder 
aller Parteirichtungen, zu diesem Gesetz
entwurf erklärt. Die Journalistengewerkschaft 
hat erklärt: 

"Die Journalistengewerkschaft erhebt ent
schieden dagegen Einspruch, daß· durch die 
Pressegesetznovelle die soziale Stellung und 
die Arbeitsbedingungen einer Gruppe von 
geistigen Arbeitern, nämlich der Journalisten, 
wesentlich verschlechtert werden sollen. Sie 
erblickt eine unerträgliche Härte darin, daß 
durch die Pressegesetznovelle den verant
wortungsbewußten Redakteuren sehr fühlbare 
neue materielle und moralische Belastungen 
auferlegt werden sollen. Der Unterschied 

zwischen der Stellung der östel'reichlschen 
Blätter und der in Österreich erscheinenden 
exterritorialen Zeitungen würde durch die 
Pressegesetznovelle weiter vergrößert werden." 

Ich möchte nicht auf all die sehr ernst zu 
nehmenden Details eingehen, die in diesem 
Protest der Journalistengewerkschaft enthalten 
sind, sondern nur auf die wesentlichen Ver
schlechterungen des Pressegeset2ies zu sprechen 
kommen. . 

Eine der Bestimmungen, die noch in dem 
Entwurf enthalten war, ist im letzten 
Augenblick. gefallen. Es ist die Bestimmung 
über die Berichtigungen, die in der Tat so 
hirnverbrannt, so albern und blödsinnig war, 
daß sich sogar jene, die dem ersten Entwurf 
zugestimmt haben, dann genötigt sahen? von 
dieser ihrer Entscheidung abzurücken. Es 
wurden da zum Teil Tollheiten gefordert, auf 
die jeder erfahrene Journalist aufmerksam 
machen konnte und auf die die Journalisten
gewerkschaft auch tatsächlich aufmerksam 
gemacht hat. So wurde zum Beispiel gefordert, 
die Berichtigung auf derselben Seite zu bringen, 
auf der der Artikel erschienen ist. Nun, jeder, 
der Zeitungen liest - er muß sie gar nicht 
herausgeben -, weiß, daß der Umfang der 
Zeitungen in Österreich von Tag zu Tag 
wechselt, daß er zum Beispiel an Sonn- und 
Feiertagen viel größer ist als an Wochentagen. 
Das heißt, man hätte durch diese Bestim
mungen den Zeitungen häufig . geradezu die 
Mögliohkeit genommen, eine Berichtigung zu 
bringen, weil in der nächsten Nummer der 
Zeitung die Seite gar nicht vorhanden war, 
auf der diese Berichtigung hätte erscheinen 
sollen. Es wurde gefordert, die Berichtigung 
solle am nächsten Tag erscheinen. Wer den 
redaktionellen Betrieb aber nur ein wenig 
kennt; weiß, daß dies in vielen Fällen technisch 
einfach eine Unmöglichkeit ist. Es wurde 
auch verlangt, daß der Richtigsteller nicht 
nur das Recht haben solle, Tatsachen zu 
berichtigen, sondern diesen Tatsachen auch 
eine eigene Darstellung von Tatsachen ent
gegenzustellen. Das heißt, in diesem Entwurf 
wurde von vornherein angenommen: Das, 
was in der Zeitung steht, ist unwahr, aber das, 
was in der Berichtigung enthalten ist, ist wahr. 
Nun, meine Damen und Herren, es gibt zweifel
los einen Mißbrauch der Presse. Aber es gibt 
ebenso ohne Zweifel auch einen Mißbrauch 
des Berichtigungsrechtes, und es wäre absolut 
undemokratisch und unanständig, hier eine 
Ungleichheit zwischen der Zeitung und 
zwischen dem, der der Zeitung die Berichtigung 
übergibt, herzustellen. 

Es gab noch eine tolle Bestimmung in diesem 
Paragraphen, eine ganz neuartige Bestim
mung im österreichischen Recht, daß nämlich 
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kein' Freispruch gefällt werden darf, wenn verpflichtet zu sein, dann jemals darauf zu
eine Berichtigung nicht gebracht worden ist. rückzukommen, jemals irgendeinen Schaden· 
Dem Gericht sollte das Recht genommen sein, ersatz zu leisten. 
einen Freispruch zu fällen, und es sollte, In dem einstimmig angenommenen Protest 
falls sich die Wahrheit des Zeitungsberichtes der Journalistengewerkschaft wird mit Recht 
herausstellt, nur die Möglichkeit bestehen, über die Weglassung dieses § 40 folgendes 
das Verfahren einzustellen, was der Zeitung erklärt: "Hier wird die- Pressefreiheit uno 
enorme Kosten aufgehalst hätte. Diesen Para· mittelbar berührt. Es geht nicht an, daß eine 
graphen hat. man nun im letzten Augenblick Zeitung beschlagnahmt werden darf, ohne 
fallengelassen. Er war zwar offenkundig daß entweder ein Strafverfahren gegen sie 
als ein Mittel zur Bändigung der oppositionellen eingeleitet wird, oder daß der Staat den 
Presse gedacht, aber so allmählich sind auch Schaden vergütet, der durch die unbegründete 
die Journalisten der Regierungspresse darauf· Konfiskation hervorgerufen wurde. Es ist 
gekommen, daß dieser Paragraph bei einer selbstverständlich, daß bei Privatanklagen 
richtigen Anwendung durch die Opposition' wie früher eine Kaution für die Kosten Jier 
- und die hätten wir ihnen garantiert! - Beschlagnahme zu erlegen sein muß. Die 
für die Regierungspresse unter Umständen Pressefreiheit ist mit der Möglichkeit risiko
noch viel gefährlicher geworden wäre als loser Zeitungskonfiskationen unvereinbar." 
für die Oppositionspresse. Und das war der Das stellte die Journalistengewerkschaft, das 
Hauptgrund, warum man diesen Paragraphen stellten die Journalisten aller Parteirichtungen, 
fallengelassen hat. aller Weltanschauungen fest. 

Im Pressegesetz der Ersten Republik gab Sie wollen hier ein Gesetz beschließen, dessen 
es den § 40, der ein für ein demokratisches Urheber der Reichsstatthalter Bürckel ist. 
Staatswesen absolut notwendiger Paragraph Sie wollen eine Bestimmung weglassen, die 
war, in dem nämlich eine Sicherung der zu den Elementar bestim:r;nungen der Presse
Presse, der Zeitungen gegen willkürliche, freiheit gehört. Das heißt; Sie wollen hier 
gegen ungerechtfertigte Konfiskationen vor· einen wegelagererartigen Überfall . auf die 
gesehen war. Es wurde in diesem Para- Freiheit der Presse durchführen. (Abg. 
graphen mit vollem Recht bestimmt, daß, Ing. Raab: Schrecklich!) 
wenn eine Zeitung willkürlich, widerrechtlich Nun weiter. Es wurden trotz des 
konfiszie~t w:or~en ist, der Staatdann schaden- ernsten Protestes der Journalistengewerkschaft 
ersatzpflIchtIg 1st. außerordentlich hohe Strafen in diesem 

Meine Damen und Herren! Man hat alles Gesetz festgelegt. Nach dem ersten Entwurf 
mögliche der Bürckel-Verordnung beseitigt, sollten die Strafen bis zu 30.000 S 
man hat sehr viel über die diktatorischen betragen. Das wurde nun um 5000 S auf 
Paragraphen dieser Bürckel-Verordnung ge- 25.000 S heruntergehandelt. Es kommt noch 
sprochen, aber eines der autoritärsten, eines etwas Neues, Eigenartiges, jedem normalen 
der diktatorischesten Dinge, nämlich die Rechtsempfinden Widersprechendes dazu: Zu
Streichung dieses Paragraphen, hat man auch sätzlich zu den Strafen, die verhängt werden 
in dem neuen Gesetzentwurf aufrechterhalten. können, kommt noch eine Buße in derselben 

Das heißt, es ist folgender Zustand ge
schaffen: Die staatlichen Organe haben die 
Möglichkeit, und auch jeder Rechtsanwalt, 
der dabei Geld verdienen kann, hat die Mög
lichkeit, willkürlich, ,frech, schamlos eine 
Zeitung konfiszieren zu lassen, weil er weiß, 
daß, wenn sich darnach herausstellt, daß diese 
Konfiskation zu Unrecht erfolgt ist, daß 

. aU' das wahr gewesen ist, worüber die Zeitung 
geschrieben hat, niemand verpflichtet ist, 
den Schaden zu ersetzen. Das heißt, man 
gibt hier den staatlichen. Organen und jenen 
Anwälten, die an diesen Dingen recht viel zu 
verdienen pflegen, die Waffe von Strauchrittern 
in die Hand, es wird hier ein amtliches Wege
lagererturn sanktioniert, man schafft die Mög
lichkeit, daß die Machthaber, die über ge
nügend Macht verfügen, noch die zusätzliche 
Macht bekommen, wann immer ihnen etwas 
unangenehm ist, es zu konfiszieren, ohne 

Höhe wie die Strafe, auch mit dem Höchst
ausmaß von 25.000 S, eine Buße, die auch 
dann verhängt werden muß, wenn der Kläger 
sie nicht einmal fordert. Und es kommen 
zusätzlich zu diesen Geldstrafen noch Arrest. 
strafen von drei Tagen bis zu drei Monaten. 
Und hier ist in dem let~ten Entwurf sogar 
eine Verschärfung gegenüber dem früheren Ent
wurf eingetreten, etwas Einzigartiges in der 
österreichischen Strafgesetzgebung. Es heißt 
da nänilich: "wenn aber der Inhalt des Druck
werkes ein Verbrechen begründet, überdies" -
als9 ~usätzlich zur Geldstrafe' noch - "mit 
strengem Arrest von drei Tagen bis zu drei 
Monaten ... ". 

Außerdem gibt es eine weitere Einfügung. 
In dem ursprünglichen Entwurf heißt es, daß 
eine der strafbaren Handlungen die Schmähung 
ist. Hier wurde nun eingefügt: "nicht durch 
guten Glauben entschuldbare" Schmähung. 
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Meine Damen und Herren! Ich habe selten 
irgendwo eine solche Kautschukbestimmung 
gelesen. Wer wird feststellen, wann der gute 
Glaube gegeben ist 1 Man kann nicht umhin, 
in ÖsteITeich den Verdacht zu hegen: der gute 
Glaube ist immer dann gegeben, wenn ein 
Minister gelogen hat. So etwas ist schon 
des öfteren vorgekommen. Dann ist es zweifel
los im guten Glauben geschehen. Wenn der 
Herr Krauland seinerzeit erklärt hat, das alles 
sei nicht wahr, und zu Gegenangriffen über
gegangen ist, dann war es, solange er Minister 
war, zweifellos im guten Glauben. Wenn der 
Herr Robetschek heute solche Erklärungen 
abgibt, dann ist es zweifellos im guten Glauben, 
denn der gute Glaube wird meist jenen zu
gebilligt, die an der Macht sind, und der 
schlechte Glaube jenen, die in der Ppposition 
stehen. Es ist also ganz klar, daß mit der 
scheinbaren Verbesserung eine neue, underno
kratische Verschlechterung eingeführt worden 
ist. 

Ich wiederhole: Durch diese hohen Geld
strafen macht man den verantwortlichen 
Redakteur zum Sitzredakteur , man wird die 
Zeitungen zwingen, zu dem Gott sei Dank in 
der Ersten Republik bereits überwundenen 
Sitzredakteur zurückzukehren. Man begründet 
diese hohen Geldstrafen heuchlerisch und 
scheinheilig damit, man wolle die. Winkel
blätter, man wolle die Skandalblätter treffen. 
Meine Damen und Herren! Ich kann Ihnen 
voraussagen: Die Skandalpresse und die Winkel
blätter werden Sie mit solchen Bestimmungen 
nicht treffen. Wir haben das ja zum Beispiel 
beim Blatt des Herrn Krauland gesehen. Eine 
solche Zeitung erscheint in zwei, drei Nummern, 
dann findet sich hinter den Kulissen jemand, 
der das abkauft, was noch veröffentlicht 
werden soll, und dann erscheint die Zeitung 
nicht mehr. Das ist ja das Wesen dieser 
Winkelpresse, der Skandalpresse. Ich kann 
Ihnen voraussagen: Die Herausgeber solcher 
Zeitungen werden sich dem Gesetz zu ent. 
ziehen wissen, sie werden die Zeitung ein
stellen, man wird sehr wenig Geld vorfinden, 
sie werden einen Strohmann vorschieben, um 
dann ein anderes Schmutzblatt herauszugeben. 
Sie werden hinterherlaufen", Sie werden dem 
nachlaufen wie einem Phantom, und es wird 
Ihnen durch dieses Gesetz nicht gelingen, 
diesen Leuten das Handwerk zu legen. 

Weiter: Sie werden auch die geldkräftigen 
Herausgeber, die von der Sensation leben, die 
an der Sensation ihre Geschäfte machen, wie 
es hier in der Begründung heißt, nicht treffen. 
Die können es sich leisten, auch höhere 
Strafen zu bezahlen. Die Sensation wird 
ihnen noch höhere Einnahmen einbringen. 
Wen Sie tatsächlich treffen wollen - denn das 
alles wissen Sie ja selber, so dumm sind Sie 

nicht, wenigstens einige der Macher dieses 
Gesetzes nicht, daß Sie nicht wissen, daß Sie 
diese Presse damit nicht treffen -, das ist die 
Oppositionspresse. Aber nicht nur die Partei
opposition, sondern auch die unabhängigen 
Zeitungen, die in· Opposition stehen, wollen 
Sie durch dieses Gesetz treffen, weil Sie 
dauernd ein schlechtes Gewiss~n haben, weil 
jeder oder viele von Ihnen mit der ständigen 
Angst herumlaufen~ Wann werden meine 
Geschäfte aufgedeckt, wann wird das der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben werden? Diese 
dauernde, permanente Angst ~or der Ent
hüllung, die Sie erfüllt, bringt Sie dazu, einen 
solchen, nicht sehr wirkungsvollen Schlag -
das werde ich noch begründen - gegen die 
Oppositionspresse führen zu wollen. . 

Meine Damen und Herren 1 Der eigentliche, 
wesentliche Grund wird ja im Motivenbericht 
des Justizausschusses ganz klar und deutlich 
ausgesprochen: Es heißt hier: "Ein kleiner 
Teil der Presse mißbraucht jedoch diese 
Pressefreiheit, um Personen, insbesondere 
solche, die im öffentlichen oder gesellschaft
lichen Leben der Republik Österreich eine 
Rolle spielen. in skandalsüchtiger und sen
sationshaschender Weise zu verunglimpfen 
und diese Personen unehrenhafter, mitunter 
sogar strafbarer Handlungen zu beschuldigen. 
Derartige Angriffe gegen die Ehre der Persön
Iic,hkeit entbehren" - und jetzt kommt das 
Großartige - "in den meisten Fällen der 
Berechtigung und erfolgen meist nur zu dem 
Zwecke, um der betreffenden Zeitung oder 
Zeitschrift ein vermehrtes Interesse und einen 
stärkeren Leserkreis zu sichern Die 
dadurch betroffenen Personen sind gegen 
derartige Angriffe mehr oder minder vogel
frei," - der Herr Krauland ist nicht mehr 
vogelfrei, er ist überhaupt nicht mehr frei, 
er sitzt schon in der Untersuchungshaft -
"da das geltende Pressegesetz gegen solche 
journalistischen Mißbräuche, die zur Zeit 
seiner Schaffung nicht oder mindestens nicht 
in jenem Maße üblich waren wie jetzt, keinen 
wirksamen Schutz bietet." 

Meine Damen und Herren! Hier wird klar 
und deutlich gesagt: Es handelt· sich Ihnen 
gar nicht darum, den einfachen Staatsbürger 
gegen die Presse zu schützen, es handelt sich 
Ihnen gar nicht darum, der Bevölkerung 
Möglichkeiten zu geben, gegen irgendwelche 
Verunglimpfungen durch die Presse einzu
schreiten, es handelt sich Ihnen darum, den 
Machthabern, den Ministern ein Majestäts
beleidigungsgesetz zu verschaffen, ihnen hier 
ein Gesetz zu geben, das sie davor schützt 
oder schützen soll, daß weitere Fälle Krauland 
der Öffentlichkeit bekannt werden. Es ist in 
der Tat eine Lex Krauland, die hier be
schlossen werden soll, ein Ausnahmegesetz 
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zugunsten der Krauländer, das Sie in Ihrer 
Todesangst vor neuen Enthüllungen jetzt zum 
Gesetz erheben wollen. Sie sagen ja selber: 
Solche Angriffe . gegen hochgestellte Personen 
"entbehren in den meisten Fällen der Be
rechtigung" . 

Ich werde Ihnen etwas sagen: In den Fällen, 
in denen sie, der Berechtigung entbehren, 
haben . diese Persönlichkeiten keine Angst. 
Ich glaube nicht, daß Präsident Körner oder 
Präsident Kunschak ein solches Gesetz 
brauchen. Ich glaube, daß es eine ganze 
Reihe von Politikern in Österreich gibt (Abg. 
Frisch: Nennen Sie Namen!), die ein solches 
Gesetz nicht benötigen, weil sie über den 
Verdacht von Korruption und Unehrenhaftig
keit durch ihre persönliche Integrität erhaben 
sind. Die anständigen Politiker brauchen ein 
solches Gesetz nicht, die unanständigen 
brauchen allerdings ein solches Gesetz, und 
dieses Gesetz ist ein Schutz für die unan
ständigen Politiker, ein Schutz für die Kor
rupten gegen die Pressefreiheit. Das und 
nichts anderes soll mit diesem Gesetz be
zweckt werden. 

Meine Damen und Herren! Erinnern Sie 
sich - ich muß wieder darauf zurückkommen: 
Als der Herr Krauland noch Minister war, 
hat man mit Empörung in der Presse der 
ÖVP festgestellt, "was für infame, was für 
niedrige und schmutzige Angriffe gegen diesen 
unantastbaren Minister" gerichtet werden. 
Und schließlich und endlich hat sich heraus
gestellt, daß die Angriffe berechtigt waren, 
daß die Nötigung bestanden hat, diesen 
Minister zu verhaften. Sie wollen weiter 
solche Leute decken, Sie wollen weiter die 
Sanford Bruns und Sunleys decken, Sie wollen 
die Direktoren in staatlichen Großbetrieben, 
die in allerhand Machinationen verwickelt 
waren, decken, Sie wollen den Herrn Robet
schek decken. Sie haben so viele zu decken in 
Ihren Reihen, daß Sie es jetzt eilig haben, 
ein solches Gesetz zum Schutze der Korruption, 
gegen die Pressefreiheit, zu beschließen. 

Meine Damen und Herren! Wenn Sie sich 
der Hoffnung hingeben, dadurch die oppositio
nelle Presse mundtot zu machen, werden Sie 
sich täuschen. Wir lassen uns nicht mundtot 
machen, wir werden genau so schreiben, wie 
wir bisher geschrieben haben. Wir werden 
einen Lügner einen Lügner nennen" auch 
wenn er Minister ist, wir werden einen Dieb 
einen Dieb nennen, auch wenn er sich in einer 
hohen gesellschaftlichen Funktion befindet. 
(Abg. Slavik: Aber nur von Pernerstorfer 
werden Sie nickt schreiben!) 

Sie werden uns nicht daran hindern, weiter
hin mit derselben Schärfe diesen Kampf zu 
führen. Wir werden unseren Ton Ihnen gegen-

über in keiner Weise ändern. Uns zeigt dieser 
Gesetzentwurf, daß Sie Angst haben vor der 
oppositionellen Presse (ironische Heiterkeit 
bei der S PÖ), daß Sie· sich in Ihrer Angst mit 
Paragraphen gegen die oppositionelle Presse 
abdecken wöllen. 

'Diese Ihre Angst, die Sie hier in diesem 
Gesetz ausdrücken, erquickt uns, erfreut uns, 
sie zeigt uns,. daß unsere Presse eine große 
Funktion in Österreich zu erfüllen hat. 

Glauben Sie nicht, daß wir nicht die Soli
darität der arbeitenden Menschen finden 
werden, daß wir nicht die Möglichkeit haben 
werden, Kampffonds zu schaffen, um uns 
gegen Ihr Erpressergesetz, gegen Ihr Gesetz 
gegen die Pressefreiheit, das Sie hier be
schließen wollen, zu sichern und zu schützen. 
Sie werden. uns nicht niederringen, Sie werden 
unsere Presse nicht ausschalten! Im Gegenteil; 
wir. werden dafür sorgen, daß Sie noch viel 
tiefer in die arbeitende Bevölkerung hinein
getragen wird. 

Aber, meine Damen und Herren, es könnte 
Ihnen passieren, daß dieses Gesetz zu einem 
Bumerang wird. Es könnte Ihnen passieren, 
daß dieses Gesetz zurückfallt auf das Haupt 
Ihrer Lügenpresse. Wir werden Ihnen sehr 
unangenehm werden in der· Anwendung dieses 
Gesetzes. (Zwischenrufe.) Sie können sicher 
sein, daß wir die Dinge zu organisieren 
verstehen und daß wir auch aus diesem 
Gesetz eine Waffe machen werden gegen 
eure Presse, während es euch nicht gelingen 
wird, unsere Presse auch nur im geringsten 
niederzuringen. (Zwi.schenruj de8 Abg. Doktor 
Pittet·mann.) . 

Wir wissen genau, Herr Pittermann, Sie 
haben Angst vor der Wahrheit! (Heiterkeit 
bei der SP().) Sie wissen, daß die Wahrheit 
sich Bahn bricht in Österreich. Sie wissen, 
wie verhaßt und verachtet dieses Regime in 
den Massen der österreichischen Bevölkerung 
ist. (Abg. Dr. Pittermann: Das zeigt der 
Ab/all von der K PÖ !) Sie wissen, welches 
Gelächter die arbeitenden Menschen in jedem 
Kino anstimmen, wenn die Gestalten der 
führenden Staatsmänner auf der Leinwand 
erscheinen. Sie-vyissen, daß das Vertrauen 
der Bevölkerung zu dieser Koalition mehr 
und mehr dahinschwindet, und es wird Ihnen 
also nicht gelingen, in dieser Situation mit 
Paragraphen die Wahrheit totzuschlagen. Die 
Wahrheit wird stärker sein als alle eure 
Gesetze, sie wird über den Verhau dieser 
Paragraphen hinwegschreiten und euch Schlag 
um Schlag versetzen bis zum Zusammenbruch 
dieses Koalitionsregimes in Österreich! (Abg. 
Weikhart: Das walte Brandweiner ! - Heiter
keit. - Abg. Weikhart: Pest/lohs Notschrei 
aus Österrdch! - Abg. Frisch: ,Das ist der 
koreanische Flohzirku.s!)· 
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Abg. Eibegger: Hohes Haus! Wir alle wissen, 
daß zu den fundamentalsten Grundsätzen der 
Demokratie das Recht auf freie Meinungs
äußerung in Wort und Schrift gehört. Diesem 
Grundsatz trägt auch unsere Bundesverfassung 
Rechnung, indem sie bestimmt, daß in Öster
reich jede Zensur abgeschafft ist. Die Presse 
besitzt daher in Österreich volle Freiheit. 
Wie jede demoIa:atische Freiheit darf sich 
aber auch die Pressefreiheit nicht zum 
Schaden der Menschen auswjrken, wenn sie 
eine mißbräuchliche Anwendung findet. 

Gerne stellen wir fest, daß sich in österreich 
der größte Teil der Presse an die demokra
tischen Grundsätze hält und ein Mißbrauch 
bei diesem größten Teil der Presse nicht zu 
verzeichnen ist. Es gibt aber nicht nur Ideal
menschen, nicht nur solche, die sich an Recht 
und Gerechtigkeit halten, sondern die Gesell
schaft hat auch Personen zu verzeichnen, 
die die Freiheit mißbrauchen. 

Um einen Mißbrauch ausschalten zu können, 
wurde in der Ersten Republik das Pressegesetz 
aus dem Jahre 1922 geschaffen, das damals 
sicherlich zu den modernsten Pressegesetzen 
Europas gehörte. Die mehrmaligen Regime
wechsel in Österreich haben den Sinn und den 
Wortlaut dieses Pressegesetzes zugunsten ihrer 
Anschauungen geändert. 

Die demokratische Republik ist bestrebt, 
zu dem· bewährten Mittel des Pressegesetzes 
der Ersten Republik zurückzukehren. Darüber 
hinaus ist zu berücksichtigen, daß durch 
die Entwertung des Schillings auch die im 
Pressegesetz festgesetzten Geldstrafen ein 
Minimum erreicht haben, sodaß eine Reform 
des Pressegesetzes wohl unbestritten notwendig 
ist. 

Es war Absicht des Bundesministeriums 
für Justiz, durch eine Regierungsvorlage diese 
den heutigen Verhältnissen entsprechende 
Reform des Pressewesens zu ermöglichen. 
Das Bundesministerium für Justiz hat auch 
eine Enquete abgehalten, und es zeigte sich, 
daß· die Meinungsverschiedenheiten unter den 
beteiligten Gruppen und Tachleuten so groß 
sind, daß diese Reform, diese Novelle zum 
Pressegesetz sicherlich eine längere Zeit zur 
Ausarbeitung erfordert. 

Zwischenzeitlich haben - ich vermute, 
auf Grund bestimmter Vorkommnisse- die 
Abg. Dr. Maleta, Dr. Tonci6, Machunze 
und Genossen einen Initiativantrag auf 
N ovellierung des Pressegesetzes eingebracht. 
Dieser Initiativantrag wurde in mehreren 
Sitzungen eines Unterausschusses des Justiz
ausschusses eingehend beraten. An diesen 
Beratungen hat insbesondere auch der Herr 
Abg: Dr. Stüber sehr regen Anteil genommen, 

und er hat hinsichtlich der Novellierung des 
Pressegesetzes verschiedene Anträge gestellt 
und Anregungen gebracht. Er selbst war sich 
seiner Rolle sehr bewußt, sowohl bei den· 
Sitzungen des Unterausschusses als .,auch im 
Justizausschuß, und auch sein Klub, der 
KdU, hat diese Tätigkeit des Abg. Dr. Stüber 
besonders lobend hervorgehoben, und ·zwar 
nicht nur durch gesprochene Worte, sondern 
auch durch einen eigenen Artikel im VdU
Organ "Die Neue Front" vom 5. April dieses 
Jahres. 

Diese Zeitung, also das VdU.Organ, 
schreibt unter anderem: "Das neue Presse
gesetz, . das der Nationalrat in seiner Sitzung 
vom 2. April zu behandeln hat, geht auf 
einen Antrag der Ö VP -Abgeordneten Dr. Maleta 
und Dr. Toneie zurück. Während aber dieser 
Antrag nur eine empfindliche Erhöhung der 
Strafsätze für Pressedelikte zum Gegenstand 
hatte, gelang es in langwierigen Ausschuß
beratungen, bei denen Nationalrat Stüber 
den V dU vertrat, einerseits die Strafgrenzen 
gegenüber den ursprünglichen Entwürfen weit
gehend herabzusetzen, andererseits eine R~ih~ 
wertvoller neuer Bestimmungen in den Gesetz
entwurf einzubauen. So wird zum Beispiel 
die Form der Entgegnung für eine Zeitungs
meldung von allem formalistischen Ballast 
befreit und auch die Frage des Kostenersatzf's 
dem Ermessen des Richters überlassen." 

Später wird ausdrücklich festgestellt: "Mit 
Rücksicht auf die tatsächlich erreichten weit
gehenden, zum Teil auch der Presse selbst 
zugute kommenden Verbesserungen des Presse
gesetzes wurde der Novelle im Ausschuß 
schließlich zugestimmt." 

Der mitberatende Abg. Dr. Stüber wird 
daher durch seine Presse und durch seinen 
Klub als der Held auf dem Gebiet der Novel
lierung des Pressegeset~es hingestellt. Umso 
merkwürdiger ist der heutige Antrag des 
Khibobmannes der Unabhängigen, des Herrn 
Abg. Dr. Kraus, den Ausschußantrag an den 
Ausschuß rückzuverweisen. Wer von der 
Geschäftsordnung etwas versteht, weiß, daß 
die Annahme eines solchen Antrages eine 
starke Mißbilligung der Tätigkeit des Aus
schusses darstellen würde. . Einerseits wird 
Dr. Stüber als der Verfechter für die Annahme 
der Novelle gepriesen, anderseits wird er 
durch seinen eigenen Klub desavouiert. Bei 
dieser Methode werden Sie, meine Herren vom 
KdU, begreifen, daß wir Ihrer Rolle in diesem 
Haus keine besondere Bedeutung beimessen 
können. Ihre Mitarbeit wird auf solche Weise 
von Ihnen selbst herabgesetzt, und es wird 
~um Ausdruck gebracht, daß Sie bei den 
Beratungen von wichtigen Gesetzesentwürfen 
jonglieren. (Lebhafte Zwisooenrufe beim 
KdU.) 
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Daß sich diesem Antrag des Herrn Abg. 
Dr. Kraus auch die Angehörigen des Links
blockes angeschlossen haben, ist eben der 
Beweis, wie durch eine Zwischenbemerkung 
meines Klubkollegen Dr. Pittermann fest
gestellt worden ist, für das Bestehen ~er 
Kapruner Gemeinschaft der VolksdemokratIe. 
(Ironische Heiterkeit beim KdU.) Sie mögen 
sich nach außen hin befeinden, wie sie wollen, 
sie zeigen immer wieder, daß sie dieselbe 
Rolle spielen, daß sie dieselben Gedankengänge 
vertreten, daß sie gemeinsam gegen jede 
demokratische Arbeit in diesem Haus auftreten 
(Widerspruch beim KdU), auch dann, wenn 
über ihren Antrag eine Gesetzesvorlage an
genommen wird oder unter ihrer Mitwirkung 
zur Verhandlung gelangt. 

Der Herr Abg. Fischer hat heute vormittag 
während der kurzen Verhandlung sehr ent
rüstet getan über die Handhabung der Ge
schäftsordnung. Es mag sein, daß bei der 
Wortmeldung und insbesondere bei der An
meldung des zu behandelnden Gegenstandes 
auf irgendeiner Seite ein Fehler passiert ist. 
(A'bg. Hartleb: Na also! Was wollt ihr denn 
noch? - Abg. Ing. Raab: Ich werde aber trotz
dem heukgut schlafen! - Abg.Hartleb:Was 
wollen Sie denn mehr?) Hohes Haus! Tatsache 
ist aber, daß der Vorgang, wie diese Gesetzes
novelle heute behandelt und beraten werden 
soll, gestern in Anwesenheit von Vertretern 
aller Klubs in der Obmännerkonferenz be
sprochen worden ist. (Wider8pruch beim 
KdU. - Gegenrufe bei den Sozialisten.) Für 
den Linksblock hat gestern der Abg. Honner 
an der Sitzung teilgenommen. Da sein Klub 
ja nicht allzu groß ist, nehme ich an, daß er 
ihn sicherlich restlos verständigt hat. Die 
Entrüstung des Herrn Abg. Fischer ist daher 
nicht berechtigt. (Abg. E. Fischer: Lesen 
Sie, was der Präsident K unschak gesagt hat!) 
Bei seinem Verhalten kann man ihm auch 
nicht den guten Glauben beimessen. (Abg. 
E. Fischer: Lesen Sie nur, was der Präsident 
gesagt hat! -Zwischenruf des Abg. Koplenig.) 
Ich habe ausdrücklich festgestellt, daß bei 
der Wortmeldung ein Fehler passiert ist. 
Es steht mir nicht zu, zu untersuchen, wo der 
Fehler passiert ist. Tatsache ist, daß von dem 
gestern besprochenen Plan eigentlich nicht 
abgewichen worden ist. (Abg. Dr. Gasselich: 
Was denn sonst?) 

Der Abg. Fischer hat früher über den 
Schutz der demokratischen Freiheit und "den 
Schutz der freiheitlichen Presse große Worte 
gesprochen. (Abg. Dengler: Das kann er! -
Heite'rkeit.) Er hat damit in vieler Beziehung 
nur offene Türen eingerannt, denn beispiels
weise stehen die Bestimmungen über die 
Entgegnungsmögliohkeit nicht mehr zur 

Debatte. loh kann nur annehmen, daß er 
seine Ausführungen für die Leser seiner 
Parteipresse benötigt hat, um zu zeigen 
(Abg. E. Fischer: Sagen Sie: Sind Sie 
schwerhörig oder schwachsinnig?), welche Ge
fahr angeblich bestanden hat. 

Wenn man genau zugehört hat, dann 
mußte man erkennen, daß der Herr Abg. 
Fisoher heute, wie gewöhnlioh, sehr, sehr 
vorsichtig gesprochen hat. (Zwischenruf des 
Abg. K oplenig.) Wenn man gehört hat, 
wie er sagte, Pressefreiheit, also das Reoht 
der OppOSItion, Kritik zu üben, sei dort 
notwendig, wo es Klassen gibt, dann kann 
man daraus den Schluß ziehen, daß der Herr 
Abg. Fischer der Meinung ist, in jenen Staaten, 
in denen es nach Verkündung durch die 
einzige dort bestehende Partei keine Klassen 
mehr gibt, sei auch eine Pressefreiheit, dieses 
Recht für eine Opposition, nicht mehr er
forderlich.c(Abg. Frühwirth:O ja,' die 
Klasse der A pparatschiki gibt es dort!) 

Der Her]" Abg. Fischer hat sich heute bei 
der Verteidigung der demokratischen Freiheit 
doch ein bißchen schwer getan, denn er weiß 
ja, wie es in seinen Lieblingsländern mit der 
demokratischen Presse, mit den demokra
tischen Freiheitc;m und mit dem Recht der . 
Kritik. an der Haltung und an der Arbeit der 
Herrschenden steht. Der Abg. Fischer 
verlangte mit Pathos: Gleichheit für alle 
Staatsbürger! Keine Ausnahmestellung für 
irgend jemanden! (Abg. E. Fi~che.r: Da8 
steht ja in der Verfassung I) Sehr rIchtIg! Das 
ist ein fundamentaler Begriff. (Abg. E. 
Fischer: Na also!) Wir wären nur glüoklich, 
wenn wir sie in Österreich sohon hergestellt 
hätten. (Abg. Dengler: Sehr richtig!) Nach 
österreichisohem Gesetz, auch nach der Novelle 
zum Pressegesetz, die jetzt be~ntragt ist,. ist 
die Gleiohheit für jedermann und für jede 
Zeitung gegeben. (Abg. Frühwtirth: Nur 
in der Russenzone nicht!) Anders steht es 
aber auf Grund der Beschränkungen der 
Freiheit, auch der Freiheit der Zeitungen, 
durch die Besatzungsmächte, an erster Stelle 
durch das sowjetisohe Element. Hier haben 
wir privilegierte Zeitungen mit Sonderrechten. 
aber auch Parteizeitungen einer kleinen Partei, 
die_ das Privileg haben, in der russischen 
Besatzungszone zu erscheinen, ohne bean
ständet werden zu dürfen, obwohl solche 
Beanständungen nach österreichisohem Recht 
nicht nur zulässig, sondern gerechtfertigt 
wären. (Abg. Frühwirth: 67 in- und aus
ländische Zeitungen sind in der Russenzone 
verboten! - Lebhafte Zwischenrufe.) Sie haben 
mit Reoht gegen diese Sonderstellung ge
sprochen, wir würden Sie also einladen, dies 
Ihrer eigenen Partei und nicht zuletzt Ihren 
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Protektoren in Österreich zur Kenntnis 7U 

bringen. (Anhaltende Zwi8chenrufe bei den 
Soziali8ten. - Gegenrufe de8 Abg. K oplenig.) 

Präsident (der inzwi.J3che'll den Vorsitz über
nommen hat, das Glockenzeichen gebend): Ich 
bitte um Ruhe! 

Abg. Eibegger (fm·tsetzend): In der letzten 
Sitzung des Nationalrates am 3. April wurde 
beschlossen, mit der Speziald.ebatte, also mit 
der Verabschiedung der beantragten Gesetzes
novelle, bis heute auszusetzen. Wir haben 
die Zwischenzeit voll ausgenützt, um auf 
echt ,demokratische Weise allen an dem 
Pressegesetz beteiligten und interessierten 
Personen und Körperschaften noch einmal 
Gelegenheit zu geben, ihre Einwendungen 
zu erheben und Vorschläge zu erstatten. 
Der heute eingebrachte Abänderungsantrag 
der Abg. Dr. Toneie und Eibegger trägt 
diesen Vorschlägen der Interessenten, der 
interessierten Personen und Körperschaften, 
weitestmöglich Rechnung. Auch Pressefach
leute vertreten die Meinung, daß der § 23, 
also der Paragraph betreffend die Entgeg
nungen oder Berichtigungen, reformbedürftig 
sei. Gerade dieser Punkt ist aber derart 
schwierig, daß für die Reform ein genaues 
Studium notwendig sein wird, will man nicht 
von vornherein Ungerechtigkeiten schaffen. 
Wir haben deshalb den Antrag gestellt, 
bei der heute zur Beratung stehenden Gesetzes
novelle von einet Reform des § 23 vorläufig 
Abstand zu nehmen. Bei der in Aussicht 
genommenen Generalreform des Pressegesetzes 
wird sicher Gelegenheit sein, darauf zurück
zukommen. Dann wird es gewiß möglich sein, 
die Vorschläge aller ehrlichen Fachleute auf 
dem Gebiete des Pressewesens - die ja selbst 
Zügel nur dort angelegt wissen wollen, wo 
es zum Schaden der Staatsbürger und zu Miß
bräuchen kommen kann - noch einmal 
in Erwägung zu ziehen. 

Mit der jetzt beantragten Novelle unter 
Berücksichtigung der Abänderungsanträge 
wird die demokratische Pressefreiheit voll
kommen gesichert. Es ist durchaus nicht 
beabsichtigt, die Presse der Opposition - und 
es handelt sich oft um eine nichtösterreichische 
Opposition - irgendwie unter Ausnahms
bestimmungen zu stellen. r Abg. H onner: 
Das würde euch auch, gar nicht gelingen!) 
Sie können versiche! t sein: Solange ein 
demokratisches Regime in Österreich besteht, 
solange werden Sie dieselben Freiheiten haben 
wie wir. Wir wissen aber: Ginge es nach 
Ihren Ideen, dann hätten wir nach einem 
Regimewechsel keine Möglichkeit, über 
demokratische Freiheit, über demokratische 
Presse, über das Recht der Kritik überhaupt 
zu sprechen. (Beifall bei SP() und ()VP.) 

Wir sind uns bewußt, daß die demokratische 
Freiheit in diesem Lande nur von Demokraten 
verteidigt werden kann.· Wir glauben, daß 
jene, die zur Zeit der Herrschaft des Faschismus 
dieses Regime bei der Unterdrüekung der 
Bevölkerung unterstützt und von der Herr
schaft Gebrauch gemacht haben (andauernde 
Zwischenrufe - der Präsident gibt das 
Glockenzeichen), und daß auch die Angehörigep. 
von Parteien, die keine österreichische, sondern 
eine sowjetische ;Politik machen, das Recht 
verwirkt haben, bei der Verfechtung und. 
Verteidigung der Demokratie überhaupt mit
sprechen zu können oder bei i,hrer Mitspraohe 
ernst genommen zu werden. 

Wir haben den Vorschlägen der ,zuständigen 
Stellen, der Journalistengewerkschaft, des 
Herausgeberverbandes, bei der kleinen Novelle 
weitestmöglich Rechnung getragen. Die 
Sozialisten werden daher in Anerkennung 
der Notwendigkeit, daß gewisse Reformen 
jetzt schon in die Tat umgesetzt werden 
sollen, für die Vorlage des Justizausschusses 
unter Berücksichtigung der Abänderungs
anträge und für die eingebrachte Entschließung 
stimmen. Wir wissen, dabei werden die Rechte 
der demokratischen Presse, der freiheitlichen 
und der anständigen Presse insgesamt in 
keiner Weise eingeschränkt. Es liegt nun
mehr an der Presse selbst, nicht straffällig 
zu werden; dann werden auch die im all
gemeinen valorisierten Geldstrafen auf die 
Presse gewiß nicht drückend wirken. ( Leb
hafter Bei/aU bei der SPÖ.) 

Abg. Aichhorn: Hohes Haus! Der Herr 
Abg. Fischer hat in seinen demagogischen 
Ausführungen betont, er sei der Meinung. 
die Eile, mit der das Gesetz beschlossen werden 
soll, sei darauf zurückzuführen, daß sich der 
Herr Bundeskanzler heute nach Amerika 
begeben hat und dieses Gesetz dem Präsi
denten der Vereinigten Staaten sozusagen 
als ein Geschenk unterbreitet werden soll. 
rH eiterkeit.) Ich darf Sie beruhigen, meine 
Herren von der Kommunistischen Partei, 
dieses Gesetz eignet sich keinesfalls für ein 
Geschenk, denn es ist so stümperhaft, daß es 
weder dem Präsidenten der Vereinigten Staaten 
noch einem Präsidenten der Satellitenstaaten 
unterbreitet werden könnte. 

Die unheilvollen Auswirkungen dieses Ge
setzes, meine Herren und meine Damen, 
werfen ihre Schatten bereits voraus (Zwischen
rufe), denn wir erleben heute in diesem 
Parlament die Situation, daß wir nicht einmal 
mehr genau wissen, wozu wir hier eigentlich 
sprüchen. (Erneute Zwischenrufe.) Ich darf 
feststellen, daß auf Grund der heutigen 
Tagesordnung die Gesetzesvorlage 536 der 
Beilagen zur Debatte steht. Zum Beginn der 
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heutigen Sitzung - heute vormittag - hat Abänderungsanträge zur Debatte steht. Es 
der. Abg. Tonci6 wohl Abänderungsanträge ist daher unrichtig, wenn Kollege Eibegger 
vorgetragen, wurde aber vom Herrn Präsi- dem Abg. Fischer vorwirft, er habe über die 
denten Kunschak dahin zurechtgewiesen, er Entgegnung gesprochen, die nicht mehr zur 
habe sich zu einem geschäftsordnungsmäßigen Debatte steht, denn sie steht zur Debatte. 
Antrag gemeldet, zu dem aber Abänderungs- Nationalrat Fischer hat aber insofern einen 
anträge' mcht eingebracht werden können, Fehler gemacht, als er von Abänderungen 
daher stehe nur der Antrag auf Vertagung gesprochen hat, die eigentlich noch gar nicht in 
oder auf Unterbrechung der Sitzung zur Verhandlung genommen sind. (Abg. Doktor 
Debatte; die Ab änderungsanträge - ich Pittermann: Wieso?) 
glaube, die Worte des Herrn Präsidenten Ich glaube und ich hoffe, diese kurzen 
Kunschak ziemlich deutlich in Erinnerung Ausführungen dienen vielleicht dazu, doch 
zu haben - stehen erst dann zur Debatte, die Geschäftsordnung wiederherzustellen. 
wenn sie der Berichterstatter übernommen Vielleicht wird man diese Anträge, in einer 
hat. (Abg. Dr. Pittermann: Wieso denn? richtigen Form einbringen, sodaß sich der 
Er ist ja dagegen!) Berichterstatter dazu äußert, wieweit diese 

Wir haben nachmittag die Sitzung er- Anträge übernommen werden sollen, denn 
öffnet. Herr Dr. Pittermann, Sie sind ja ich halte es für unrichtig, weiterhin eine 
Jurist, das müßten Sie eigentlich besser ver- Debatte zu führen, in der man eigentlich 
stehen als ich! Merkwürdigerweise bleibt es nicht weiß, zu welcher Vorlage man 
einem Parteilosen überlassen, festzustellen, daß 8pric~t. _ 
man die parlamentarischen Gepflogenheiten Ich habe aber nicht die Absicht, die Sitzung 
nicht mehr kennen will, weil es anscheinend in die Länge zu ziehen, denn ich habe meine 
darum geht und weil es der Koalition so behagt, Meinung über dieseß Gesetz bereits in der 
ein Koalitionsgesetz rasch durchzudrücken. Generaldebatte ausführlich geäußert. Heute 
(Abg. Dr. Pittermann: Man soll die Ge- möchte ich nur auf zwei Dinge hinweisen, 
8chäjtsordnung nicht wie einen Sauerteig die in beiden Vorlagen, sowohl in den Ab
mischen! ....;...LebhafteHeiterkeit.) Nun, vielleicht änderungsanträgen als auch im Ausschuß
ware es manchmal gut, wenn auch ein Jurist bericht, enthalten sind. Ich möchte nur 
die erfrischende Belebung eines richtigen folgende kurze Bemerkungen machen: 
Sauerteigs für seinen Geist erfahren könnte! 
(Abg. Dr. Pittermann: Die Heilpraktiker Wenn es im § 4 heißt, daß künftighin bei 
behandeln 'auch damit! _ Heiterkeit.) Herr Druckereien auch der Inhaber für Strafen 
Kollege, wenn Sie über die Heilpraktiker haftbar sein soll, die den Geschäftsführer 
sprechen, dann müssen Sie die große Masse oder den Verpächter treffen, dann muß ich 
des Volkes fragen, die keinesfalls so stur gegen Sie davon in Kenntnis setZien, daß damit 
die Tätigkeit der lleilpraktiker Stellung nimmt, eine Zwangslage entsteht, der die betroffenen 
wie es manche Akademiker für notwendig Druckereibesitzer gar nicht' mehr gerecht 
h werden können .. Hier wird der Begriff des 

alten. 'Pächters und des Geschäftsführers verwechselt~ 
Um aber auf die Situation und zur Be- Pächter betreiben einen Betrieb auf eigene 

handlung dieses Gesetzes zurückzukommen, Rechnung, auf eigene Verantwortung, sie 
muß ich feststellen, daß wohl die nach- mieten, sie pachten praktisch den Betrie1;>, 
mittägige Sitzun~ eröffnet wurde, der Herr also die Betriebseinrichtung mit dem Betriebs
Berichterstatter aber dazu keine Erklärung umfang und den Kunden. Dem Verpächter, 
abgegeben hat, aber nun trotzdem die Debatte dem Inhaber des Betriebes, ist aber keine 
er(iffnet wird. Es steht also nach wie vor der Verfügungsgewalt gegeben:, das heißt, ihm 
Gesf:}tzentwurf 536 der Beilagen ohne Ab- steht kein Recht auf Einsicht in die Ge
änderungsanträge zur Debatte. (Zwischenrufe schäftsgebarung zu. Nun müßte' auf Grund 
bei der Sp(j.) . dieses Gesetzes die gesamte Pächterschutz-

Wenn ich auch bloß mit Sauerteig ordnung geändert werden; denn ich möchte 
zu tun habe, so habe ich dot'h soviel Grütze darauf hinweisen, daß es in der Pächter~ 

. im Kopf, um folgendes. zu wissen: Wenn ein schutzordnung eine Bestimmung gibt, wonach 
Antrag in Behandlung gezogen wird, dann bestehende Pachtverträge gar nicht gekündigt 
pflegt der Präsident zu erklären: Der Antrag werden können, sodaß der Verpächter gar 
ist genügend unterstützt, er steht daher zur nicht in der Lage ist, sich den Folgen des 
Debatte. Diese Erklärung ist aber bis nun Verhaltens seines Pächters durch Lösung 
unterblieben. Der Herr Berichterstatter hat· des Vertrages zu entziehen. Wenn diese 
dazu nicht Stellung genommen. Daher Bestimmung angenommen wird, haben Sie 
bedaure ich, Ihnen mitteilen zu müssen, damit schon wieder einen chaotischen Zustand 
daß . nach wie" vor die Vorlage ohne die auf einem anderen Rechtsgebiet geschaffen. 
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Wenn ferner weiterhin die Geldbuße im 
§ 29 nun 30.000 S, beziehungsweise 25.000 S 
ausmachen soll, so·\ sei hiezu betont: Es wurde 
bereits auf die Tatsache hingewiesen, daß 
bei all diesen Angriffen wegen korrupten Ver
haltens wohl nicht immer der Beweis lückenlos 
erbracht werden kann. Es ist aber Tatsache, 
daß alle diese. Angriffe, die gestartet werden, 
nicht vollkommen aus der Luft gegriffen sind. 
Nun kann es geschehen, daß, wenn jemandem 
Korruption vorgeworfen wird, dieser Korrupte 
nur deswegen, weil der Beweis nicht immer 
lückenlos erbracht werden kann, noch die 
Möglichkeit hat, durch einen solchen Angriff 
eine Geldbuße, ,das heißt einen Geldbetrag 
in die Hand zu bekommen, sozusagen zusätz
lich zu seiner Korruption auch noch ein ein
trägliches Geschäft zu machen. 

Wenn man sich fragt: Warum solch ein 
Gesetz?, wenn man sich fragt: Wozu überhaupt 
solche Eile?, dann glaube ich, wird niemand 
eine befriedigende Antwort darauf geben 
können. Ist es nicht plerkwürdig, daß wir 
jetzt in solcher Eile, in solcher Überstürzung, 
die parlamentarische Gepflogenheit vergessend, 
auf Grund eines Initiativantrages· ein Gesetz 
beschließen, obwohl man sowohl vom Kollegen 
Eibegger als auch vom Kollegen Tonei6 
heute gehört hat, daß die Absicht besteht, einen 
Resolutionsantrag einzubringen, das Justiz
ministerium solle spätestens bis zum Herbst 
eine umfassende Neuordnung des Presse
wesens vornehmen ~ Wozu dann überhaupt 
diese Arbeit, die heute hier geschieht? Ist 
es wirklich so, daß die Moral des öffentlichen 
Lebens durch die unabhängige Presse so 
bedroht erscheint? Oder ist es nicht eher 
so, daß da und dort einer von den Korrupten 
sitzt, der anscheinend davor zittert, in den 
nächsten Wochen in das Licht der Öffentlich
keit gezerrt zu werden, und daß man damit 
sozusagen nach außen hin versucht, die 
Reinheit der Koalition und der einzelnen 
Parteien zu bewahren 1 

Einem solchen Gesetz, das solchen Dingen 
dient, kann man unmöglich die ZustimmuJ;lg 
geben! 

Abg. Dr. Scheff: Hohes Haus! Der Herr 
Abg. Fischer und der Herr Abg. Aichhorn 
haben die Formalität der gegenwärtigen 
Spezialdebatte angefochten. Sie sind dabei 
von einer ganz falschen Begründung aus
gegangen, nämlich der, daß die Spezialdebatte 
abgebrochen ist und ein geschäftsordnungs
mäßiger Antrag durch den Herrn Abg. Tonei6 
eingebracht worden sei. 

Ich glaube nur darauf verweisen zu müssen, 
daß der Herr Abg. Tonci6 als Redner zur 
Spezialdebatte gemeldet worden ist. (Wider-

spruch bei Linksblock und KdU.) Bitte, das 
im Protokoll beim Herrn Präsidenten ein
zusehen! (Der Präsident gibt das Glocken
zeichen.) Ich bitte daher, diese Angelegenheit 
doch endlich fallenzulassen. 

Nach dem Grundsatz "Doppelt hält besser!" 
bin ich aber bereit, Ihnen über diese Schwierig
keit hinwegzuhelfEm, indem ich sämtliche 
Anträge, die der Herr Abg. Dr. Tonei6 heute 
vormittag vorgelegt und verlesen hat, über
nehme und diese Anträge wiederhole .. Ich 
glaube, das Hohe Haus wird mich von einer 
neuerlichen Verlesung dieser Anträge ent
binden, und ich bitte den hochverehrten' 
Herrn Präsidenten, die Liebenswürdigkeit zu 
haben, festzustellen, ob diese Anträge' die 
notwendige Unterstützung im Plenum des 
Hauses finden. (Überreicht dem Präsidenten 
die Anträge. - Anhaltende ZwiscMnrufe. -
Der Präsident gibt das Glockenzeichen.) 

In der gleichen Weise übernehme ich den 
Antrag der Abg. ToneM und Genossen bezüglich 
der Aufforderung an das Hohe Bundes
ministerium für Justiz, in· der Herbstsession 
einen Antrag auf eine weit.gehende Reform des 
Pressegesetzes vorzulegen. (Zwi8chenrufe.
Abg. Koplenig: Und da8 nennt man 
Würde des Hauses! - Abg. Lackner:' Das 
wird Koplenig feststellen! - Der Präsident 
gibt das Glockenzeichen. - Abg. Ing.Raab: 
Ihr ganzes Geschrei war· überflÜ8sig! --- Abg. 
E. Fischer: Sie haben ja damit festgestellt, 
daß Tonci6 die Anträge nicht eingebracht hat!) 

Die vom Abg. Dr. Schell überreichten 
Anträge zu 536 d. B. lauten: 

Zu Artikel I. 

1. In ZiDer 4 treten in Zeile 3 an Stelle de8 
Wortes "Druckwerke" die Worte ;,amtliche 
Druckwerke oder amtliche Teile von· DNmk
werken". 

ZiDer 6 hat zu lauten: 
§ 18 hat z~ lauten: 
,,§ 18. (1) Verantwortlicher Redakteur kann 

nur eine großjährige Person sein, die. vom 
Wahlrecht zum Nationalrat nicht ausge-
8chlossen ist und in der Republik (Jsierreich 
ihren ständigen Wohnsitz hat. 

(2) Ein Mitglied des Nationalrates, des 
Bundesrates oder eines Landtages·· Mnn, 
solange seine Immunität währt (Art. 57, 
58 und 96 des Bundes- Verfassungsgesetzes . in 
der Fa88ung von 1929), nicht verantwortlicher 
Redakteur sein. ' . 

(3) Diese Bestimmungen gelten auch für 
Personen, die auf einem der im dritten 
Absatze des § 16 bezeichneten Druckwer:ke 
als verantwortlich a.ngegeben, 'lferden,~' . 
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2. Die Ziffern 12 bis 14 entfallen. 
3. Die Ziffer 15 erhäZt die Bezeichnung 12. 
4. Die ZiDer 16 entfällt. 
5. Die Ziffern 17 und 18 erhalten die Be. 

zeichnung 13 und 14. 
6. Die Ziffer 19 entfällt. 
7. Die Ziffern 20 bis 23 erhalren die Be

zeichnung 15 bf,s 18. 
8. Die ZiDer 24 erhält die Bezeichnung 19; 

in Zeile 6 entfällt das Wort "sonst" , an 
dessen Stelle treren die W orre "den nicht 
durch guren Glauben entschuldbaren Vor
wurf ;" vor dem Worte "Schmähung" sind 
die Worte "nicht durch guten Glauben ent
schuldbare" einzufügen; an Stelle des Höchst
maßes der Geldbuße von 30.000 S tritt der 
Betrag von 2/i.000 S. 

9. Die ZiDe'l'n 25 und 26 erhalren die Be
zeichnung 20 und 21. 

10. Die ZiDer 27 erhält die Bezeichnung 22; 
an die Stelle des Höchstmaßes der Geldstrafe 
von 30.000 S tritt der Betrag von 25.000 S; 
nach dem Betrage der Geldstrafe hat es weiter 
~u lauten: "wenn aber der Inhalt des Druck
werkes ein Verbrechen begründet, überdies 
mit strengem Arrest von drei Tagen bis zu 
drei Monaten ... "; in Zeile 9 entfällt das 
Wort "sonst", an de88en Stelle treren die 
Worte "oder den nicht durch guten Glauben 
entschuldbaren Vorwurf"; vor dem Worte 
"Schmähung" sind die Worte "nicht durch 
guten Glauben entschuldbare" einzufügen. 

11. Die ZiDer 28 erhält die Bezeichnung 23. 
12. Nach ZiDer 23 wird als Ziffer 24 

folgende Bestimmung angefügt: 
24. Nach § 30 wird./olgende Bestimmung 

eingefügt: 
,,§ 31. Wahrheitsgetreue Berichte über die 

Verhandlu.ngen in den öDentlichen Sitzungen 
des Nationalrates, des Bundesrate8, der 
Bundesversammlung, eines Landtages oder 
eines A u88chu88e8 einer dieser Körperschaften 
bleiben von jeder Verantwortung frei." 

13. Die Ziffern 29 bis 32 erhalten die Be· 
zeichnung 25 bis 28. 

14. Die ZiDer 33 entfällt. 
15. Die ZiDer 34 erhält die Bezeichnung 29. 
16. Die ZiDer 35 erhält die Bezeichnung 30; 

aMtettt der Worte "... eines U rieils nach 
§ 42 .. ,," hat es richtig zu lauten ". .. eines 
Urteils nach § 43 ... " . 

17. Die ZiDern 36 und 37 erhalten die 
Bezeichnung 31 und 32. 

Zu A riikel 111. 

Abs. 1 entfällt; die folgenden Absätze erhalten 
die Bezeichnung (1) bis (3). 

Präsident: Ich bitte den Herrn Redner 
und die Mitglieder des Hohen Hauses, iltur 
Kenntnis zu nehmen, daß ich zwar nicht 
ausdrücklich erklärt habe, daß die Anträge 
genügend unterstützt sind, eine solche Fest· 
stellung erübrigt sich aber für Mitglieder 
dieses Hohen Hauses,' die wissen, daß ein 
g.emeinsamer Antrag, von der SPÖ und der 
OVP eingebracht, die notwendige Unter
stützung hat: (Zustimmung bei der Ov P.) 
Darüber braucht man· nicht erst eine Fest. 
stellung. (Abg. Koplenig:· Im Protokoll 
steht das Gegenteil!) Es erübrigt sich daher 
auch, daß Herr Abg. Dr. Scheff diese Anträge 
übernimmt; die Anträge stehen in Verhand
lung. 

Ich bitte den Redner, in seinen Ausführungen 
fortzufahren. 

Abg. Dr. Scheff (fortsetzend): Hohes Haus! 
Nachdem diese formelle Angelegenheit, um 
die Geschäftsordnungsbedenken verschiedener 
Herren zu beseitigen, erledigt ist, erlaube 
ich mir, kurz auf die, Frage des zur Debatte 
stehenden Gesetzes einzugehen. (Abg. Ing. 
Raab zum Linksblock: Formaldemokraten! -
Abg. Honner: Ihr seid Patentdemokraten!) 

Es ist richtig, daß die ·Österreichische 
Volkspartei einen Antrag eingebracht hat, 
das gegenwärtig. geltende Pressegesetz zu 
ändern. Dieser Antrag der. Herren Abg. 
Dr. Maleta,. Dr. Tonci6 und Genossen hatte 
im wesentlichen nur eine Straferhöhung in 
Pressesachen zum Inhalte. . Diese Straf
erhöhung wurde im allgemeinen im Sinne 'des 
gegenwärtigen Schillingwertes von einem 
Zehntel, daher mit einer zehnfachen Erhöhung 
in Aussicht genommen. Der Antrag wurde 
einem Unte,ausschuß vorgelegt. Wie bereits 
mein Kollege Eibegger hier erklärt hat, ist 
in diesem Unteraussch'uß die Materie wesentlich 
erweitert worden. Es kam eine Vorlage des 
Justizausschusses zustande, in welche ver
schiedene neue Materien aufgenommen worden 
waren. 

Gegen die Erlassung eines derartigen Gesetzes 
hat sich die Gewerkschaft der Journalisten 
gewehrt und hat dagegen ihre Bedenken 
ausgesprochen. Da die Österreichische Volks
partei stets ein Anhänger einer freien, un
abhängigen österreichischen Presse war, hat 
sie es selbstverständlich für ihre Pflicht 
erachtet, ebenso wie die SPÖ die Bedenken 
der Journalistengewerkschaft anzuhören. 
(Abg. E. Fischer: Aber Herr Raab wollte 
nicht!) Diesen Bedenken der Journalisten
gewerksch~ft ist, soweit es sich um Dinge 
handelt, uber die zu debattieren ist, Folge 
gegeben worden, und als Ergebnis liegen 
die vom Herrn Abg. Dr. Tonci6 eingebrachten 
Abänderungsanträge vor. die eine wesentliohe 
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Vereinfachung des Gesetzes vorsehen. Da- einer freien, einer unabhängigen und· einer 
durch vermindert sich natürlich die Materie österreichischen Presse ja in keiner wie immer 
des Gesetzes ganz gewaltig, weil wir nichts gearteten Richtung zuständig. (ZUBtimmung 
übers Knie brechen, sondern abwarten bei der () V P.) 
wollen, was uns das Justizministerium in Das zweite, was geändert worden ist, war, 
seinem künftigen Entwurf bringt. daß wir die Anregungen, die wir im Unter-

Wenn ich mich kurz fassen soll, so möchte ausschuß erhalten haben, insbesondere die 
ich Ihnen sagen, worin diese Änderungen im Anregungen über die Pressenötigung, die 
wesentlichen bestehen. Pressebestechung, die Beschleunigung des 

Erstens ist zunächst einmal die ganze Strafverfahrens, insbesondere die §§ 6 und 7, 
Entgegnungsfrage - das sind die Änderungen dann die Vorschläge bezüglich des verant
der §§ 23 und 24 des Pressegesetzes - weg- wortlichen Redakteurs für Anzeigen und der 
gefallen. Ich möchte bemerken, daß der Frage, ob überhaupt ein verantwortlicher 
größte Teil der Abgeordneten der Ansicht ist, Redakteur weiterhin beibehalten werden soll, 
daß das Entgegnungsrecht geändert werden ausgeschieden und alle diese Fragen dem 
muß, daß wir aber nichts tun wollen, ohne Justizministerium weitergegeben haben, damit 
die Bed~nken der Journalistengewerkschaft sie gelegentlich der Reform entsprechend ver-
nach jeder Richtung überprüft zu haben. arbeitet werden. 

Wenn nun der Herr Abg. Fischer sich hier Drittens wurden der § .18 Abs. 1 und 2 
darüber als eine lächerliche Juristensache, und der § 31 im wesentlichen in der Fassung 
als eine Sache, die das Unerhörteste sei, was des Gesetzes vom Jahre 1922 wiederhergestellt. 
jemals auf der Welt da war, aufgeregt und 
_ ich möchte geradezu sagen _ gefamt Viertens erhielten die §§ 29 und 30 eine 
hat, so möchte ich hier das eine feststellen, neue Textierung, die aber ebenfalls zum 
daß er bei diesem § 23 Abs. 2, nämlich bei der größten Teil dem alten Pressegesetz an
Frage, ob bei Bee~igung des Strafverfahrens geglichen ist. 
auch ein bloßer Emstellungsbeschluß erfolgen Fünftens wurde schließlich das Ausmaß der 
soll, durch seine eigene Partei diskreditiert Straf erhöhung geändert, indem in dem einen 
worden ist. Der Herausgeberverband hat Fall die Obergrenze für die sogenannte Geld
nämlich dem Parlament ein Gutachten, eine buße von 30.000 Sauf 25.000 S herabgesetzt 
Stellungnahme seiner Kronj uristen vorgelegt. worden ist. 
Diese Kronjuristen waren - ich möchte fest- Wenn sich der Herr Abg. Fischer in seinen 
stellen, es waren keine von der ÖVP dabei - Ausführungen darüber beschwert hat, .daß 
die Rechtsanwälte Herr Dr. Kollmann, Herr das heutige Pressegesetz noch Bestimmungen 
Dr. Rosenzweig und Herr' Dr. Dostal, das ist aus der Nazizeit und insbesondere aus der 
der Leibparteianwalt der Kommunistischen berühmten Bürckel-Verordnung enthalte, so 
Partei. Was haben diese Herren nun ZU dem hat er damit eigentlich eine Anklage gegen 
vom Herrn Fischer, allerdings als Nicht juristen, einen seiner Parteigenossen erhoben. Warum 
so stark berührten Verfahren der Beendigung hat denn der Herr Abg. Honner als seiner
des Strafverfahrens gesagt ~ Sie haben zeitiger Staatssekretär des Innern nicht mit 
folgendes gesagt: ein paar Zeilen den Antrag auf Ausradierung 

"Was den ersten Vorschlag der Einstellung der Bürckel-Verordnung aus dem Pressegesetz 
des Strafverfahrens anbelangt, so besteht gestellt ~ (Abg. Ing. Raab: Das kat er ver. 
keinerlei Unterschied zwischen einem Frei- gessen!) 
spruch und einer Einstellung des Straf- Wenn uns der Herr Abg. Fischer ständig 
verfahrens. Anderseits ermöglicht die Ein- wie Lehrbuben behandelt und sich einbildet, 
stellung des Strafverfahrens durch Beschluß, uns Belehrungen und Vorschriften erteilen 
daß gegen diesen Beschluß das Rechtsmittel zu müssen, dann kann ich ihm und seiner 
der Beschwerde ergriffen wird, worauf die Partei nur eines sagen: Von einem Mann, 
zweite Instanz ohne eine Verhandlung aus der noch nie das geringste getan hat, um 
eigenem kurzfristig die Rechtsmittelent- österreichische Verhältnisse zu verbessern, 
scheidung fällen kann. Dies ist sicherlich der noch nie etwas gegen die Beseitigung 
als Vorteil gegenüber dem gegenwärtigen der Zensur unternommen hat, die in einem 
Zustand anzusehen." Teil Österreichs noch existiert, obwohl wir, 

Wenn man also, meine Herren, in derartiger die Koalitionsparteien, sie aufgehoben haben, 
Weise rednerische Demagogie betreibt, so von einem solchen Mann, meine ich, ist es 
kann ich nicht annehmen, daß die Journalisten eigentlich zu verwundern, daß er sich das 
den Herrn Abg. Fischer als ihren Wortführer . Recht herausnimmt, in einem österreichischen 
hier in diesem Haus nominiert haben. Denn Parlament zu sprechen! (BeifaU bei' der 
der Herr Abg. Fischer ist für die Vertretung ()VP.) 
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Ich erkläre namens der Österreichischen 
Volkspartei, daß die österreichische Jour
nalistik in uns nicht nur einen ständigen 
Helfer, sondern auch ein festes Bollwerk 
f.ür die Freiheit und Öffentlichkeit der Presse 
haben wird. 

. In diesem Sinne werden wir für den vor
liegenden Entwurf mit den eingebrachten 
Abänderungsanträgen stimmen. (Lebhafter 
Beifall bei der () V P.) 

Abg. Dr. Stüber: Hohes Haus! "Weit davon 
entfernt, die Freiheit der Presse beschränken 
zu wollen oder ihre Bedeutung für ein gesundes 
demokra.tisches Leben zu unterschätzen" -
das sind die Worte, mit denen der Antrag 
der Abg. Dr. Maleta, Dr. Tonci6, Machunze 
und Genossen auf N ovellierung des Presse
gesetzes einbegleitet war. Dieser Antrag trug 
das Datum vom' 5. Dez~mber des v:origen 
Jahres und ist sozusagen die Urzelle jen~r 
Vorlage, die heute in Beratung steht. 

·Dieser Antrag hat im wesentlichen vor
gesehen, daß an Stelle der bisher in Schilling 
fixierten Strafsätze Strafeinheiten, und zwar 
ein Vielfaches des Stückpreises, eingeführt 
werden, . und er hat auch eine empfindliche 
Erhöhung der . Pressestrafen vorgesehen, die 
nach Ansicht der Antragsteller so hoch sein 
müßten, daß sie empfindlich seien und ab
schreckend wirken. Demgemäß waren die 
einllieinen Delikte des Pressegesetzes m~t Straf
einheiten von 100 bis 500 abgestuft, im 
§: 30 Abs. 4 sogar bis zu 50.000 Straf einheiten. 

Dieser ursprüngliche Antrag, der nunmehr 
auf eine Dauer von über fünf Monaten zurück
blicken kann, hat im Laufe der Beratungen 
im Unterausschuß des Justizausschusses sehr 
viel~ Wandlungen, Me~amorphosenmitgemacht. 

Die nächste Stufe war die, daß nach der 
e.rsten Beratung des Unterausschusses das 
Justizministerium über Wunsch des Unter
ausschusses zwei neue Entwürfe vorgelegt hat. 
Der erste dieser Entwürfe hat sich nur mit 
dem Thema Pressegesetz beschäftigt und 
neue Bestimmungen auf dem Gebie~ der 
Haftung und auf dem Gebiet der Entgegnung 
gebracht, dagegen die Erhöhung der Straf
grenllien dem zweiten Entwurf überlassen, 
der nicht allein die Pressedelikte behandelt 
hatte,. sondern überhaupt ei.ne generelle Er
höhung. derWertgren7:en und Geldstrafen in 
a.lle.TI Strafgesetzen. 

Gegen den Entwurf Nr.2 wurde eine 
Reihe von Bedenken vorgebracht, und in 
den weiteren Verhandlungen des Unteraus
schusses. wurde Nr. 2 wieder fallengelassen. 
Nr. 1. . aber weitete sich im Unterausschuß 
immer mehr zu einer kleinen Pressegesetz
novelle aus, wobei das Justizministerium 

jeweils den Text lieferte, das heißt, den 
Anregungen des Unterausschusses das 
legistische Kleid gegeben, selbst aber kein 
Interesse an der N Qvellierting des Presse
gesetzes bekundet hat. Dies muß ich hier 
der Sachlichkeit halber feststellen. 

Gegen die wenn auch nur kleine Novellierung 
des Pressegesetzes haben sich schon im Aus
schuß selbst eine Reihe von Bedenken schwer
wiegender Art geltend gemacht. Einerseits 
waren es Bedenken dahin gehend, daß eine 
N ovellierung des Pressegesetzes im heutigen 
Zeitpunkt keineswegs eine befriedigende 
Lösung ergeben könnte, solange unsere Heimat 
noch vierfach besetzt ist und es Zeitungen 
und alliierte Blätter gibt, auf die die Be
stimmungen des Pressegesetzes nichif anwend
bar sind. 

Ich erinnere mich, daß ich in der kommu
nistischen Presse vor einiger Zeit den leichten 
Hinweis gelesen habe, man könnte ja, wenn 
es nicht anders geht, letztlich die Mitteilungen, 
die der "Abend" oder die "Volksstimme" 
bringt, in die "Österreichische Zeitung" ver
legen. Ohne hier ein anderes Urteil über diese 
Drohung abzugeben, mewe ich doch, daß 
sie nicht von einem besonders vaterländischen 
Gefühl getragen ist. 

Das andere Bedenken, das gegen eine 
sofortige, wenn auch nur kleine Novellierung 
des Pressegesetzes ebenfalls mit ziemlicher 
Berechtigung geltend g~macht wurde, war, 
daß sie nur dann einen restlos befriedigenden 
Erfolg hätte, wenn gleichzeitig auch die ent
sprechenden korrespondierenden Paragraphen 
des Strafgesetzes novelliert würden. 

Was meine Person anbelangt - ich wurde 
vom Herrn Abg. Eibegger apostrophiert, worauf 
ich ihm später die Antwort geben werde -, 
habe ich von allem Anfang an bei den Be
ratungen, schon in der ersten Sitzung des 
Unterausschusses, IJileine schwerwiegenden Be
denken geltend gemacht, daß die interessierten 
Kreise, die ja bei anderen Gesetzen sonst 
immer gehört werden, in diesem Falle nicht 
gehört worden seien, daß also die Presse 
nicht gehört ","orden sei. Darauf wurde mir 
die Antwort gegeben: das mache· nichts, 
denn es sei ohnehin eine sehr gründliche Be
ratung des Gegenstandes auch mit der Presse 
bei der Presseenquete des Jahres 1948 vor
genommen worden. Trotzdem habe ich diese 
Bedenken bis zum Schlusse,auch noch in 
der letzten Sitzung des Unterausschusses 
und noch in der Sitzung des Justizausschusses, 
der schließlich die letzten Beschlüsse faßte, 
vorgebracht. Da hat sich nun etwas er
geben, was bisher noch nicht zur Sprache 
gekommen ist, das aber wert ist, hier im 
Hause festgehalten zu werden .. 
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Der Herr VQrsitzende des Unterausschusses, 
Herr Dr. Pittermann, hat mir nämlich erklärt, 
die Presse sei ohnehin von den Entwürfen 
verständigt, sie sei unterrichtet und über 
sie auf dem laufenden gehalten worden. 
(Hört! Hört !-Rufe beim KdU.) Er hat mir 
zum Beweis dessen ein Elaborat gezeigt und 
liebenswürdigerweise auch zukommen lassen, 
das tatsächlich eine Stellungnahme des Herrn 
Präsidenten der Journalistengewerkschaft, 
Professor Ostry, enthielt und worin besagter 
Herr keineswegs dieselben weitgehenden und 
grundsätzlich ablehnenden Bedenken geltend 
gemacht hat wie später bei der Obmänner
konferenz, sondern sich im großen und ganzen 
mehr oder minder damit einverstanden erklärt 
und nur eine Reihe von Abänderungswünschen 
vorgebracht hat. Diesen Ab änderungs
wünschen hat tatsächlich auch, zum Teil 
wenigstens, der Unterausschuß Rechnung ge
tragen. Herr Dr. Pittermann hat sich aber 
weiter auch noch auf den Chefredakteur der 
"Arbeiter-Zeitung", Oscar Pollak, berufen, 
der auch über den Stand der Verhandlungen 
der Vorlage sozusagen im vorletzten Stadium 
unterrichtet gewesen wäre. 

Mit Rücksicht auf diese Erklärungen habe 
ich mich mit meinen BedElnken zufrieden
stellen lassen, denn wenn die Abänderungs
vorschläge aus Journalistenkreisen, wie es 
hieß, tatsächlich noch während der Ausschuß
beratungen da waren und berücksicht worden 
sind, dann war ja meinen Bedenken, die 
ich - das will ich noch einmal wiederholen -
von Anfang an geäußert habe, daß die Presse 
nicht gehört worden wäre, Rechnung ge
.tragen. 

Meine Mitwirkung im Ausschuß, deren 
ich mich durchaus nicht zu schämen brauche 
und die ich nicht abzuleugnen habe, war 
so intensiv, wie dies von Ausschußmitgliedern, 
die die Beratung einer Vorlage ernst nehmen, 
füglich erwartet werden kann. Sie war aller
dings - und auch das werden mir die Herren 
Kollegen, die im Unterausschuß anwesend 
waren, bestätigen - vor allem darauf ge
richtet, gewisse Härten in der Vorlage, in 
dem durch die Legistik des Ministeriums 
geänderten Antrag Dr. Tonci6 und Genossen, 
zu beseitigen. Und es ist daran festzuhalten, 
daß das, was der Herr Abg. Eibegger nicht 
vorgelesen hat, als er davon· sprach, was 
die "Neue Front" berichtet, und mitten 
im Satz abbrach, folgendes war: "... weil 
dadurch auch eine nera bsetzung des Höchst
betrages der Buße vom ursprünglich vor
gesehenen Höchstausmaß von 100.000 auf 
30.000 S erreicht wurde." 

Es ist heute bisher nicht davon gesprochen 
worden, daß der Antrag der Herren Abg. Tonci6 

und . Genossen in der entsprechenden Meis.. 
morphose der Zwischenzeit, von der ich 
geredet. habe, auf 100.000 S Buße lautete 
und daß es durch einen Antrag meinerseits, 
der namens des V dU gestellt worden war 
und der auf einen geringeren Betrag als 
30.000 S lautete, wenigstens. gelungen ist, 
diese sehr erhebliche Reduzierung zu er
reichen. 

Auf anderen Gebieten ist es nicht ge
lungen, einen solchen Erfolg zu erzielen. 
So ist es insbesondere nicht gelungen, unserem 
Antrag zu einer Mehrheit zu verhelfen, der 
die Höchststrafen in dem § 13 mit 1000 S, 
gegenüber 2000 S der Vorlage, und in den 
§§ 17, 19 Abs. 2, in § 22, § 24.Abs.2 Z. 1 bis 3 
und Abs. 6, § 25 Abs. 2, § 26 Abs. 2 und § 39 
Abs. 2 mit 2500 S beantragt hat. Dieser 
Antrag wurde im Ausschuß abgelehnt. Der 
Bericht des Ausschusses enthält darüber leider 
nichts, er geht darüber schamhaft hinweg. 
Ich habe das schon während der General
debatte gerügt. 

Aber wenn· man die Tätigkeit des V dU 
im Ausschuß, ausgeübt durch meine Person, 
hier beleuchtet, dann lege ich Wert darauf, 
daß man vor allem auch das beleuchtet, 
was von uns getan und versucht worden ist, 
um im Gegensatz zu dieser Vorlage Ver.· 
bessel'ungen und Restringierungen der Straf· 
sätze zu erreichen. (Beifall bei den Partei
genossen.) 

Abgesehen davon aber, meine Damen und 
Herren, habe ich hier gar nichts zu verbergen 
und stehe nicht an zu erklären, wie ioh es 
im Ausschuß selbst getan habe, daß ich die 
Bestimmungen der pressegesetzliohen Ent
gegnung tatsächlich für reform bedürftig halte. 
Ich halte dieses Spiel mit: "Richtig ist", 
"Unrichtig ist", "Unrichtig ist" und "Richtig 
ist", wie es de lege lata, nach dem jetzigen 
Stand der Gesetzgebung, nach rein formalisti
sehen· Gesichtspunkten gehandhabt wird, für 
keine glückliche Lösl!-ng, und ich bin der 
Ansicht, daß eine Lösung gefunden werden 
muß, die der Entgegnung auch das ent
sprechende Gewicht im Leserkreis gibt und 
die nicht darin besteht, daß der Berichtigende 
durch das formalistische Korsett so einge. 
zwängt wird, daß er beim Leser vielleicht 
noch als der Dumme dasteht oder als derjenige, 
der etwas verbergen müßte, weil er nämlich 
die wahren Tatsachen nicht sagen kann. 
Darum waren wir alle im Ausschuß der 
Meinung, daß es in diesem Punkte eine· Ver
besserung darstellt, wenn man beispielsweise 
nunmehr den von der Zeitung berichteten 
Tatsachen jene Tatsachen gegenüberstellt, 
auidie sich der Berichtigende stüt:r.t. 

Es wurde in den vielen Gutachten, die 
uns hier zugekommen sind, auch davon ge. 

\ 
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sprochen, der Ausschuß wäre dabei von Es ist doch ganz klar, daß hier im Plenum 
der Voraussetzung ausgegangen, als ob die auf Grund von Initiativanträgen n~chtAus
Presse von vornherein immer unrecht und schußarbeit geleistet werden kann. Und wenn 
der Berichtigende immer recht habe. Das man sich schon einmal entschließt, General
ist durchaus nicht der Fall gewesen, denn und Spezialdebatte auseinanderzulegen, . so 
selbstverständlich hätte auch nach der jetzt ist es nur eine logische Konsequenz, daß 
aus der Vorlage herausgenommenen Fas- man auch die Rückverweisung an den Unter
sung der Entgegnung die Presse darauf- a.usschuß beschließt. Und wenn der Herr 
hin wieder ihre Wiederholung oder Glosse Abg. Eibegger meint, daß dies einem Miß
bringen können. Und ob es nun im einzelnen trauensantrag gleichkäme, dann muß ich sagen: 
richtig ist, diese Glosse, diese Kommentierung Da halte ich die Regierung und da halte 
für dieselbe Nummer zu inhibieren und ich auch die Abgeordneten der Koalition 
sie erst für die nächste zu gestatten, oder doch mit einem so festen hÜI'nen seelischen 
nicht, ich glaube nicht, daß dies eine so Panzer umgeben, daß sie diesen Mißtrauens
großartige Sache ist - ich muß ganz offen antrag ruhig überdauern würden. Es ist 
sprechen -, daß man durchaus schon von in diesem Haus, als die Geschäftsordnung 
einem Maulkorb sprechen könnte, der der demokratischer angewendet worden' ist, es ist 
Presse umgelegt· würde. Sie sehen also,. daß schon im Reichsrat der dort vertretenen König
ich es verabscheue, hier anderes vorzutragen, reiche und Länder x-mal geschehen, daß 
als ich im Ausschuß gesagt habe. Vorlagen, wenn neue Tatbestände heraus-

gekommen sind, wieder an den Ausschuß 
Bei der Obmännerkonferenz vor der let~ten zurückverwiesen wurden, 

Sitzung des Nationa.Jrates in der abgelaufenen 
Session, vor der Generaldebatte, also vor Diese zwei Dinge: daß erstens die Vor
Ostern, waren die Äußerungen des Herrn aussetzungen doch andere waren hinsichtlich 
Dr. Pittermann als Obmann des Unter- der Mitwirkung und des Mitgestaltungs- und 
ausschusses, daß die Presse sozusagen ohnehin Mitspracherechtes der Presse an dem Ent
einverstanden sei oder es wüßte, und die wurf und daß ferner jetzt eine Ausschuß
Berufung auf Ostry und Pollak doch etwas arbeit von der Koalition in sich geleistet 
zu weitgehend. Es hat sich gezeigt, daß worden ist, liberieren uns von jeder Ver
die Presse nun bei der Obmännerkonferenz pflichtung, uns weiterhin noch an die Ab
einen viel, viel ablehnenderen Standpunkt stimmung im Ausschuß zu halten; denn das, 
eingenommen hat. Ich weiß nicht, ob dies was hier vorgelegen ist, hat gar nichts mehr 
darauf zurückzuführen ist, daß der Herr mit dem Ausschuß zu tun. Das ist etwas, 
Professor Ostry als Vorsitzender, als Obmann was uns gestern um %6 Uhr nachmittag 
der Journalistengewerkschaft, seinen Stand- als mixtum compositum eines Teils des Aus
punkt vielleicht auch auf Grund des Echos schusses, nämlich der Koalitionsmitglieder, 
in Pressekreisen und der unabhängigen Presse zugestellt wurde und mit dem Ausschuß
selbst innerhalb einiger Tage etwas, sagen bericht zum Teil nur mehr sehr wenig zu tun 
wir, verschärft hat; aber jedenfalls ist die hat. 
Tatsache feststehend, daß mir erst dort bei Ich darf aber, wenn ich hier doch noch 
der Obmännerkonferenz meine Befürchtungen, elmge Einzelheiten zu beleuchten habe, 
meine Bedenken bestätigt wurden, daß die darauf verweisen, daß auch uns die Ent
Presse doch nicht in dem Maße, als es gegnung, und zwar in dem Ausmaß eines 
wünschenswert gewesen wäre, auf die Ge- Minimums von 20 Druckzeilen im Ausschuß 
staltung dieser Vorlage Einfluß nehmen l.U hoch erschien und daß ich meine Bedenken 
konnte. in dieser Richtung äußerte und 10 Druckzeilen 

Nun ist in der Generaldebatte schon zum als das Richtige angesehen habe. Und so -fort 
Ausdruck gebracht worden _ unter anderen noch in einigen anderen Fällen. 
habe auch ich darauf hingewiesen -, daß Aber wenn trotzdem damals im Ausschuß 
es selbstverständlich zweck. und sinnlos wäre, von seiten des VdU einet' Vorlage zugestimmt 
wenn wir jetzt die Presse zwar gnädig mit worden ist, die von dieser jetzigen - ich 
der Erlaubnis versehen würden, uns bis wiederhole es - weitgehend verschieden ist, 
zur nächsten Sitzung mit Vorschlägen zu dann erstens deshalb, weil eine Reform des 
bedenken, wenn wir aber diese Vorschläge Pressegesetzes tatsächlich notwendig ist und 
nicht selbst einer Prüfung unterziehen würden. weil in der Erkenntnis dieser Reform· 
Und wo anders, meine Damen und Herren, bedürftigkeit ja auch die Presse selbst einer 
kann denn eine solche Prüfung, aus der wirklich Meinung ist, zweitens aber, weil wir größeres 
etwas Greif- und Fruchtbares herauskommen Unheil verhüten konnten, siehe die Herab
soll, geschehen als selbstverständlich nur im setzung der Buße von 100.000 Sauf 30.000 S, 
Unterausschuß ! und weil wir ein weitgehendes Einverständnis 
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der Presse auf Grund der Darstellungen des 
Herrn Obmannes des Unterausschusses an
nehmen konnten. In allen, nicht nur Abstim
mungsfragen, sondern auch in menschlichen und 
insbesondere rechtlichen Dingen gilt die 
clausula rebus sic stantibus, und der Sach
verhalt hat sich eben seither soweit geändert, 
daß wir uns liberiert betrachten. 

Ich will aber nochmals wiederholen, daß 
das nicht heißt, daß wir nicht für die Not
wendigkeit einer Reformierung unseres Presse
gesetzes und damit zusammenhängend der 
entsprechenden Bestimmungen des Straf
gesetzes weitgehendes Verständnis haben. Wir 
glauben allerdings, daß es genug wäre, wenn 
heute der gestellte Resulutionsantrag, für 
den wir auch stimmen werden, angenommen 
wird; denn das Justizministerium wird in 
der Zeit bis zum Herbst - das ist ja schließlich 
nicht mehr gar so lang, daß man die Dinge 
überstürzen muß - sicherlich in der Lage 
sein, uns eine Vorlage vorzulegen, die weitaus 
durchgefeilter und legistisch besser ist als 
der heutige Entwurf. Und so eilig, um jetzt 
nur einfach einige der Strafen zu erhöhen, 
ist die Sache ja wieder auch nicht. Wenn 
wir so lange gewartet haben, glaube ich, 
kann man ohne jede Gefahr irgendeines 
Schadens auch noch bis zum Herbst warten, 
zumal doch dem Parlament und unserer 
Regierung so große Aufgaben gesetzt sind, 
an denen die Öffentlichkeit ein eminent 
höheres Interesse hat, beispielsweise die 
Sanierung unseres Budgets und die Sanierung 
dieser katastrophalen Wirtschaft, daß man 
nicht gerade das Pressegesetz heute auf 
Biegen und Brechen zum Beschluß erheben 
muß. 

Selbstverständlich verfalle ich nicht in 
den Fehler, derartig abwegige, abstruse und 
vom H&rn Abg. Fischer selbst nicht ge
glaubte Vermutungen wie die, daß das Presse
gesetz mit einem Besuch des Herrn Bundes
kanzlers Figl in Amerika in Zusammenhang 
stehen könnte, wie es der Herr Abg. Fischer 
wohl zu seinem eigenen Gaudium hier vor
getragen hat, auch meinerseits anzunehmen. 
Der Grund, warum Sie dieses Gesetz heute 
unbedingt in dieser Form haben wollen, 
ist ein anderer: das verletzte Eitelkeitsgefühl 
der Koalition, tier verletzte Prestigestand
punkt. Sie wissen auch ganz genau, daß 
Sie damit, daß Sie eine Reihe dieser Punkte 
jetzt herausgenommen und sozusagen nur 
mehr den Knochen ohne Fleisch behalten 
haben, eIn sehr schlechtes Werk, ein Stümper
und Flickwerk liefern. Aber soweit gehen 
Sie doch nicht, daß vielleicht die Presse sagen 
könnte: Wir haben gesiegt, uns ist es ge
lungen, diese Vorlage zur Absetzung zu 
bringen! Und hier, im Zweifel, ob etwas 

Gutes geschaffen oder ob der Prestigestand
punkt gewahrt werden soll, entscheiden Sie 
sich, meine Herren und Damen von der 
Koalition, wie immer für das Prestige! 

Ich habe in sinngemäßer Wiederholung 
dessen, was ich bereits im Ausschuß vor
gebracht habe, einen Antrag zu stellen, 
daß die Strafsätze in der Pressegesetznovelle 
nicht mit 2000 Sund 5000 S festgesetzt 
werden sollen, wie es in der Vorlage vor
gesehen ist, sondern daß sie, wie von uns 
bereits im Ausschuß beantragt, auf 1000 S 
und 2500 S in dem § 13, beziehungsweise 
§ 17, § 19 Abs. 2, § 22, § 24 Abs. 2 Z. 1 
bis 3 und Ahs.· 6, § 25 Abs. 2, § 26 Abs. 2 
und § 39 Abs. 2 herabgesetzt werden, und 
ich erlaube mir, diesen Antrag, der genügend 
unterstützt ist, hiemit dem Herrn Präsidenten 
zu überreichen. 

Präsident Böhm (der inzwischen den Vorsitz 
übernommen hat): Der Antrag ist genügend 
unterstützt und steht deshalb zur Debatte. 

Abg. Dr. Stüber (fortsetzend): Abgesehen 
davon erlaube ich mir weiters auf etwas 
hinzuweisen, was ich schon bei der· General
debatte in Betracht gezogen habe. Es betrifft 
den heute schon von verschiedenen Vor
rednern ~itierten § 40, der durch die Bürckel
Verordnung aus dem alten österreichischen 
Pressegesetz herausgenommen wurde. Als 1945 
und in den folgenden Jahren alle Bürckel
und sonstigen Verordnungen und Gesetze, 
alle diktatorischen Maßnahmen aufgehoben 
wurden, wurde dieser Paragraph nicht auf
gehoben, denn wo die Diktatur Ihnen zugute 
kommt, da haben Sie sie sehr gerne. Das 
Fehlen des § 40, das wirklich ein diktatOl'ischer 
Ausfluß ist und die Pressefreiheit auf das 
unverschämteste beschneidet, mißfiel Ihnen, 
solange Sie nicht an der Macht waren, aber 
es gefällt Ihnen ausgezeichnet, seit Sie es 
für sich benützen können. 

Ich erinnere hier an das, was sich im Jahre 
1948 mit dem Blatt "Der Alpenländische 
Heimatruf" zugetragen hat, als der Herr 
Staatsanwalt Woche um Woche, ich glaube, 
ohne das Blatt nur aufgeblättert zu haben, 
beschlagnahmt hat. Wir haben uns den Jux 
erlaubt, zum Schluß in der letzten oder vor
letzten Nummer nur mehr Abdrucke von 
Pressestimmen anderer Zeitungen drucken 
zu lassen, die nicht beschlagnahmt wurden, 
und wir wurden für den Abdruck von Presse
notizen der "Arbeiter-Zeitung", des "Kleinen 
Volksblattes" usw. beschlagnahmt. Der Herr 
Staatsanwalt hat wahrscheinlich auch ganz 
genau gewußt, daß diese Beschlagnahme nicht 
halten wird; sie hat auch nicht gehalten, 
das Gericht hat sämtliche Beschlagnahmen 
aufgehoben; aber· wir waren die Dummen 
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dabei, denn die Beschlagnahme hat~e. doch [nicht g~~z g~ücklich. zu sein. Das gebe ich 
den Zweck,. das dam~.ls erste OpposItIOnelle' dem MInIsterIUm bel seinem künftigen Ent
Blatt finanzIell abzuwurgen; denn geschehen wurf, auf den wir alles Vertrauen setzen 
kann ja nichts, Schadenersatzpflicht für den zu bedenken. ' 
Staat besteht nicht, und mittlerweile war Ich gebe aber auch zu erwägen, daß es 
auch dafür gesorgt, daß die Alliierten das darauf ankommen wird, das Redaktions
Blatt verboten haben. geheimnis so zu schützen, daß es einen noch 

Daß derartige Vorgänge mit Demokratie besseren Schutz als heute genießt. Ich bin 
absolut nichts zu tun haben und daß die- ein vorlauter Knabe und spreche auch manch
jenigen, die die Demokratie so über dia mal von Dingen, die mich nicht persönlich 
Lippen fließen lassen wie Honig und solches betreffen; aber so bin ich nun einmal. So 
anwenden, nicht um· ein Haar besser sind zum Beispiel gefällt es mir nicht, wenn bei 
als alle Diktatoren, die je vor ihnen da waren, einem Blatt, auch wenn es ein ÖVP-Blatt 
ist klar. (Beifall beim KdU.) wie das "Kleine Volksblatt" ist, vom Partei-

Hohes Haus! Ich stelle daher, genügend anwalt der Sozialistischen Partei eine Haus
unterstützt, namens meines Klubs den An- durchsuchung zu dem offensichtlichen Zweck 
trag, der Nationalrat wolle beschließen, vorgenommen wird, das Redaktionsgeheimnis 
den § 40 in der alten österreichischen Fassung zu verletzen oder außer Kraft zu setzen. 
wiederherzustellen. Ich rate aber dem Hohen Ministerium 

auch an, sich bei seinem Entwurf, den es 
Präsident Böhm: Der Antrag ist genügend auf die Resolution hin, die wohl angenommen 

unterstützt und steht zur Debatte. werden wird, vorzulegen haben wird, nicht 
Abg. Dr. Stüber (fortsetzend): Wenn ich krähwinklerisch auf kleine Erfahrungen und 

kurz zum Abschluß komme, möchte ich mir auf die Verhältnisse in unserem Lande selbst 
erlauben, einige Anregungen für jene völlige zu beschränken, sondern sich für diese Frage, 
Pressegesetznovelle zu geben, die wir uns die ja in anderen Staaten auch eine Rolle 
vom Ministerium erwarten. (Zwischenrufe der spielt, die Entwürfe und Lösungsmöglich
Abg. Dr. Pittermann und Ing. Raab.) keiten der anderen anzusehen. Es wird 
Es betrifft die Buße. Wenn Sie weniger ihnen allen, die damit betraut sind - ich 
Zwischenrufe machen und mehr zuhören meine hier nicht den Herrn Minister -, sicher 
würden, Herr Dr. Pittermann, könnte das kein Stein aus der Krone fallen, wenn sie 
vielleicht nützlich für Sie sein. (Erneuter sich zum Beispiel mit dem deutschen Entwurf 
Zwischenruf des Abg. Dr. Pittermann.) zur Pressenovellierung beschäftigen werden. 

Die Buße ist ja jetzt aus dem restringierten Ich fasse zusammen: Nicht durch unsere 
Entwurf, aus dem Rückzieher der Koalition Schuld wurden beim Pressegesetz wie bei 
herausgenommen worden. Aber da ich· an~ so vielen anderen Gesetzen die Interessenten 
nehme, daß sie in dem Entwurf des Mini- nicht rechtzeitig in einer Weise gehört, daß 
steriums vielleicht fröhliche Urständ feiern ihre Stimme auch eine Verwertung hätte 
könnte, bitte ich den Herrn Minister um das, erfahren können. So war es ja nicht, meine 
was ic~ selbst nicht zu entscheislen w.age: Damen und Herren! Sie haben hier zwar 
zuerst eInmal zu prüfen, ob ein solches Institut etwas verwertet, aber nur das Memorandum 
überhaupt verfassungsmäßig ist, weil es in der des Zeitungsherausgeberverbandes, aber das 
jetzigen Form gegen das Anklageprinzip ver- der Presseleute, der Journalisten, also der 
stößt, da eine Buße auch dann zuerkannt eigentlich Betroffenen nicht. 
werden kann, wenn. der Betreffende gar keinen Da also diese Voraussetzungen nicht ge-
Antrag stellt. geben waren, können wir selbstverständlich 

Abgesehen davon ist es überhaupt der unter diesen Umständen nicht für dieses 
Erwägung wert, ob die Verbindung von Gesetz stimmen. Aber eine Resolution, d~s 
Ehre und Geld in dieser Form so glücklich Justizministerium zu beauftragen, ehestens 
ist, daß wir von einer Verbesserung der eine möglichst solide und alle Gebiete um
moralischen Verhältnisse bei Beleidigungen fassende Reform des Pressegesetzes vorzu
und auf dem Gebiet der Presse sprechen nehmen, wird von uns unterstützt und sicher
können. Denn das erinnert fatal an jenen lieh auch von der· Presse verstanden werden. 
Nestroy-Witz, wonach zwei Leute sich unter-, (Beifall beim KdU.) 
halten, um wieviel die Partie Billard gehen Abg. Dr. Strachwitz: Hohes Haus! Die 
soll. Der eine sagt: Spielen wir um einen heutige Sitzung ist symptomatisch für d~e 
Gulden!, aber der andere erwidert: Nein, Arbeitsweise unseres österreichischen Parla
das kommt mir zu teuer, spielen wir lieber ments. Sie ist darum symptomatisch, weil 
um ~ie Ehre! (Heiterkeit.) Die Verbindung die entscheidenden Fragen, die das Volk 
von Geld und Buße scheint hier vielleicht interessieren, die Wahlversprechungen, all da s 
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was jetzt in den wirtschaftlichen Fragen 
vorgeht, hier nicht zur Debatte kommt, 
sondern es wird hier um Gesetze gerauft, 
von denen Sie selber wissen, daß sie Stück
werk sind. Es wird hier um ein Gesetz gerauft, 
von dem Sie selber sagen, daß es im Herbst 
wieder novelliert werden muß.' Wenn Sie 
damit bezwecken, der Öffentlichkeit Sand 
in die Augen zu streuen, oder wenn Sie damit 
bezwecken, daß der Apparat des Parlaments 
läuft, dann ist vielleicht dieser Zweck erfüllt. 
Es werden immerhin die Abgeordneten aus 
den Ländern hereinberufen, um über einen 
Gegenstand zu verhandeln, den sie erst einige 
Stunden vorher im Urtext zur Verfügung 
gestellt erhalten haben und über den nichts 
mehr zu verhandeln ist, denn er ist bereits 
von den Herren lng. Raab und Dr. Pittermann 
besprochen und für irgend etwas anderes 
ausgehandelt worden. 

Und was wird nun von einem maßgeblichen 
Pressemann dazu gesagt, was sagen die 
Leute der eigenen Parteien, die diesen Antrag 
stellen, was sagt zum Beispiel ein Mann, 
der von der Presse sicher etwas versteht, 
der es sogar für richtig empfunden hat, heute 
nicht zu kommen ~ Was sagt zum Beispiel 
Minister Ludwig in einer Versammlung des 
Wirtschafts bundes 1 Sie werden sich wundern, 
denn er sagt: Der Pressegesetzentwurf ist 
von Mandataren ohne Erfahrung gemacht 
worden, und es möge ein neuer Pressegesetz
entwurf, der sich die Erfahrung der wirk
lichen Pressefachleute zu eigen macht, im 
Herbst erstellt werden, bis dahin soll aber 
dieses Gesetz; an den Ausschuß z;urückver
wiesen werden. 

Sie sehen also, daß der Antrag, den heute 
ein Herr dieses Hauses stellte, nicht nur 
die Meinung der Opposition darstellt, sondern 
auch in Ihren eigenen Reihen über diese 
Novelle gar keine Freude besteht. 

Und nun gestatten Sie mir, daß ich Ihnen 
noch einige Details bringe: Es ist unerträglich, 
wenn hier immer anders gesprochen als 
gehandelt wird, und es ist völlig unerträglich, 
wenn dieselben Menschen, die hier alles 
mißachten, noch behaupten, daß sie Achtung 
vor etwas haben. Es ist unerträglich, wenn 
hier die Regierungskoalition ständig be
hauptet - heute Dr. Scheff und Eibegger -, 
daß man nicht daran denkt, die Freiheiten 
einzuschränken, und auf der anderen Seite 
überhaupt l1ichtdaran denkt, den § 40 wieder 
in Kraft zu setzen. Ohne diesen Paragraphen 
ist es ja möglich, die unabhängige Presse 
abzuwürgen. Ich habe bereits in der General
debatte darauf hingewiesen, daß ohne diesen 
Paragraphen letzten Endes nur der private 
Herausgeber getroffen werden soll, die unab-

hängige Presset die Ihnen, die Sie hier auf 
den Regierungskoalitionsbänken sitzen, so 
peinlich ist, weil sie von einer so großen 
Anzahl der Bevölkerung gelesen wird und 
weil sie eine Sprache spricht, die ernst ge
nommen wird und mehr Niveau hat als 
der Großteil Ihrer Organe. Es ist Ihnen 
darum so unangenehm, weil Sie hier kein 
anderes Mittel Ihres Einflusses haben. Es 
wird Ihnen schwerfallen, zu sagen, daß dies 
lauter antidemokratische oder von den Russen 
oder Amerikanern abhängige Zeitungen sind. 
Denn daß letzten Endes die Zeitungen, die 
von den Alliierten geliruckt werden, sich 
um diese Gesetzgebung überhaupt nicht 
kümmern, das habe ich Ihnen schon letztes Mal 
ausgeführt. Oder glauben Sie, daß die 
Kommunistische Partei in Niederösterreich 
und im Mühlviertel ihre Organe nicht wird 
vertreiben können, wenn sie gegen dieses 
Pressegesetz verstoßen 1 Sie wissen ganz 
genau, was Sie wollen~ Sie wollen gar nicht 
gegen das losgehen, gegen das loszugehen 
Sie die Verpflichtung haben, gegen den uner
träglichen Druck der Besatzungsmacht, der 
Russen, Amerikaner, Franzosen und Eng
länder. (Abg. Dr. Pittermann: Gegen wen 
gehen Sie los ? Wo reden Sie? Haben Sie 
in W iener Neustadt schon einmal gesprochen? 
Sie reden in der Etappe!) Sie wollen das 
gar nicht. Nein! Sie wollen letzten Endes ' 
hier die Stimme verbieten, die Ihnen inner
politisch Schwierigkeiten macht und die Ihnen 
noch viel mehr machen wird. Sie wissen 
genau, daß all das, was von den Alliierten 
kommt, in Österreich mit sehr großer Vorsicht 
von den Kreisen aufgenommen wird, die 
Sie kritisieren. Sie wissen ganz genau, daß 
dann, wenn ein Kommunist hier auch nur 
ein.· Wort sagt, weil er es mit anderen Dingen 
in Verbindung bringt, die demagogisch sind, 
nicht ernst genommen wird. Sie fürchten 
jedoch die Sprache, die von dort herkommt, 
weil sie nicht nur wahr ist, sondern von 
der Bevölkerung auch verstanden und richtig 
beurteilt wird. Und von diesem Standpunkt 
aus ist dieses Flickwerk zu betrachten. 

Ich will es mir ersparen~ heute auf das 
oft gelästerte, getretene und mißbrauchte 
Wort Demokratie hinzuweisen. Es Idingt 
geradezu wie ein Spaß, wenn man heute, 
nach der Entwicklung seit 1945, dieses Wort 
aus dem Munde von Menschen hört, die 
damals dem Haß, der Verfolgung und der 
Rache das Wort gesprochen haben und 
die heute, weil die Dinge nun in der Welt 
anders weiterlaufen, auf einmal ganz andere 
Vorstellungen von Demokratie haben, es 
klingt zu komisch, und die Form, in der 
Sie die Dinge hier durchführen, macht Sie 
mitsohuldig daran, meine Damen und Herren, 
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daß Sie das Parlament nicht zu einer Tribüne 
machen, zu der das Volk Vertrauen haben 
kann, .denn Sie machen das Parlament nicht 
zum Sprachrohr dessen, was das Volk betrifft. 
Sie schaffen nicht Gesetze auf Dauer, wie 
sie wirkliche Gesetzgeber schaffen sollen, 
sondern Sie machen nur Flickwerk, bloß 
für den Tag bestimmt, um eben über gewisse 
politische Tagesfragen hinwegzukommen. 

Die Politik der Grundsatzlosigkeit drückt 
sich in Ihren Gesetzen symptomatisch aus, 
und Sie, meine verehrten Damen und Herren, 
werden sich, wenn Sie so weitermachen, 
einmal den Vorwurf gefallen lassen müssen, 
auch das Parlament der zweiten Demokratie 
zu einer Komödie entarten haben zu lassen, 
so wie die erste Demokratie letzten Endes 
der Bevölkerung deshalb unmöglich gemacht 
wurde, weil die einen auf der Straße von 
der Diktatur des Proletariats und hier von 
der Demokratie geredet haben und die anderen 
zwar ebenfalls von demokratischen Mitteln, 
die sie anwenden würden, während hier 
aber nur geredet und geschwätzt wurde, 
wie . es in der damaligen Terminologie hieß. 
Heute führen Sie hier eine Komödie auf 
(Zwischenrufe), weil Sie glauben, daß Ihre 
demokratische Meinung die allein richtige 
sei. Ich bin überzeugt (Zwischenrufe des 
Abg. Dengler) - aber schauen Sie, Herr 
Dengier , Sie haben nur da drunten etwas 
zu reden, in Ihrem Klub haben Sie ohnehin 
nichts zu reden -, daß Sie hier wohl Ihrem 
System dienen, daß Sie der Zweiparteien. 
demokratie und der Proporzdemokratie nützen, 
Österreich aber und unserer . Heimat und 
auch den Grundsätzen der Demokratie fügen 
Sie einen eminenten Schaden zu! Sie haben 
daher nicht das Recht, das viel gelästerte 
Wort Demokratie immer wieder gegen andere 
anzuwenden, wenn es Ihnen paßt, sondern 
Sie haben die Pflicht, dort demokratisch 
zu handeln, wo es letzten Endes um Entschei
dungen geht, und Sie haben die Pflicht, zu 
Ihren Versprechungen zu stehen. Sie haben 
die Pflicht, zu dem zu stehen, was Sie im 
Jahre 1949 dem Volk versprochen haben. 
Damals hätten Sie Ihre Initiativanträge stellen 
können! Und den Reformatoren der Volks
partei, den Abg. Dr. Maleta und Dr. Tonci6, 
ist folgendes zu sagen: Ich hätte mich gefreut, 
wenn in den Wahlversprechungen des Jahres 
1949 Ihre Namen als Antragsteller auf einem 
solchen Initiativantrag gestanden wären, nicht 
aber daß Sie ein solches Gesetz vertreten, 
das nicht nur von den Journalisten und der 
unabhängigen Presse, sondern auch von allen 
jenen Menschen abzulehnen ist, die dagegen 
sind, daß in diesem Staate neue Ausnahms
gesetze geschaffen werden und neues Unrecht 
gesetzt wird. 

Berichterstatter Dr. Maleta (Schlußwort): 
Hohes Haus! Der vorliegende Bericl),t des 
Justizausschusses enthält einen DruclUehler, 
und zwar auf Seite 8 unter Punkt 35 in der 
fünften Zeile. Es heißt dort: "und eines 
Urteils nach § 42". Es soll jedoch heißen: 
"und eines' Urteils n!'tch § 43". Ich stelle 
daher den Antrag, diesen Druckfehler zu 
berichtigen. 

Abschließend möchte ich feststellen, daß 
ich als Berichterstatter aus formalen Gründen 
gezwunge-n bin, \ ohne Berücksichtigung der 
eingebrachten Abänderungsanträge die ur
sprüngliche Fassung des Justizausschusses 
zu vertreten und die Abstimmung in diesem 
Sinne zu beantragen. 

Präsident Böhrn: Wir kommen nunmehr 
zur Abstimmung. Ich bemerke noch, da.ß 
ich die Richtigstellung des Herrn Bericht
erstatters zum § 44, das Einverständnis des 
Hohen Hauses vorwegnehmend, gleich in die 
Abstimmung einbeziehen werde. 

Ich werde die Abstimmung ziffernweise 
vornehmen, wobei ich mehrere Ziffern, für·
die weder Abänderungs- noch Zusatzanträge 
vorliegen, bei der Abstimmung zusammen
fassen werde. 

Wir kommen nun zum Artikel 1. Zu den 
Ziffern I bis einschließlich 3 liegen keine 
Abänderungsanträge vor. Ich la.sse darüber 
unter einem abstimmen und ersuche jene 
Damen und Herren, die diesen Ziffern ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. (Geschit;,ht.) Ich danke. Die Ziffern I 
bis 3 sind angenommen. ' 

Zu Ziffer 4 liegt ein Antrag Dr.. Toncic
Eibegger vor. Die Ziffer hätte na.ch diesem 
Antrag wie folgt zu lauten: 

§ 14 hat zu lauten: 
,,§ 14. Von den Bestimmungen dieses 

Abschnittes sind amtliche Druckwerke oder 
amtliche Teile von Druckwerken ausge
nommen, die von dem Nationalrat, dem 
Bundesrat, der Bundesversammlung, einem 
Landtag, der Akademie der Wissenschaften 
oder von einer Bundes- oder Landesbehörde 
innerhalb ihres Wirkungskreises heraus
gegeben werden. Die Freistücke (§ 21) 
sind jedoch abzuliefern." 

Ich lasse über diesen Antrag, der mir der 
weitergehende zu sein scheint, der Einfachheit 
halber direkt abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die diesem Antrag zu
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. 
(Geschieht.) Ich danke. Das ist die Mehrheit. 
Der § 14 lautet n~nmehr so wie gesagt; 

Wir kommen zur Ziffer 5. Hiezu liegt 
kein Abänderungsantrag vor. Ich bitte jene 

\ 
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Damen und Herren, die dieser Ziffer in der 
Ausschußfassung zustimmen wollen, sich von 
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ich 
danke. Das ist die Mehrheit. Die Ziffer 5 
ist angenommen. 

Zu Ziffer 6 liegt ein Antrag Dr. Toncic
Eibegger vor. Ich lasse über diese Ziffer 
in der Fassung des Antrages Dr. Toncic
Eibegger abstimmen und bitte jene Damen 
und Herren, die dieser Ziffer ihre Zustimmung 
geben wollen, sich von den Sitzen zu erheben. 
(Geschieht.) Ich danke. Das ist die . Mehrheit. 
Die Ziffer 6 ist angenommen. 

Zu den Ziffern 7 bis 11 der Gesetzesvorlage 
liegen keine Abänderungsanträge vor. Ich 
lasse daher über diese Ziffern unter einem 
abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die sie annehmen wollen, sich von den Sitzen 
zu erheben. (Geschieht.) Ich danke. Das 
ist die Mehrheit. Die Ziffern 7 bis 11 sind 
angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu den Ziffern 12 
bis 14 in der Fassung des Ausschußberichtes. 
Diese Ziffern sollen nach dem Antrag Doktor 
Toncic-Eibegger entfallen. Da ich nur positiv 
abstimmen lassen kann, lasse ich über den 
Ausschußantrag abstimmen und bitte jene 
Frauen und Herren, die der Beibehaltung 
dieser· Ziffer in der Form des Ausschuß
berichtes zustimmen, sich von den Sitzen zu 
erheben. (Geschieht.) Ich danke. Das ist 
die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. 
( Abg. Ha r tl e b : Jetzt habt ihr euch un8 an
geschlossen, Herr Dr. Pittermann! - Heiter
keit . ....:.... Abg. Dr. Pittermann: Hartleb hat ge
siegt! - Erneute Heiterkeit. - Abg. Hartleb: 
Wir ubernehmen die Führung!) Die Ziffern 12 
bis 14 entfallen somit. 

Wir kommen nun zur Ziffer 15. Ich bitte 
um Ruhe, meine Herren, sonst geht es bei 
der Abstimmung schief. (Heiterkeit. 
Zwischenrufe. - Abg. E. Fischer: Sonst 
geht es bei den Pressefreiübungen schief!) 
Die Ziffer 15 des Ausschußberichtes soll 
nunmehr die Bezeichnung 12 erhalten, da 
einige Punkte entfallen. Abänderungsanträge 
zu dieser Ziffer liegen nicht vor. Wer dieser 
Ziffer in der Fassung des Ausschußberichtes 
zustimmt, den bitte ich, sich vom Sitz zu 
erheben. (Geschieht.) Ich danke. Sie ist 
angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Ziffer 16. Diese 
Ziffer soll nach dem Antrag Dr. Toncic
Eibegger entfallen. Da ich auch in diesem 
Fall nur positiv abstimmen kann, bitte ich 
jene Damen und Herren, die für die Bei
behaltung der Ziffer 16 des Ausschußberichtes 
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. 
(Geschieht. - Ruf bei der Ov P: Herr Hartleb, 
aufstehen! - Abg. Hartleb: Ich nicht, aber 

ihr!) Ich danke. Der Herr Berichterstatter 
ist in der Minderheit geblieben. Diese Ziffer 
entfällt. 

Wir kommen zu den Ziffern 17 und 18 des 
Ausschußberichtes, die nunmehr, nach den 
vorgenommenen Streichungen, die Ziffern
bezeichnungen 13 und 14 erhalten sollen. 
Abänderungsanträge liegen dazu nicht vor. 
Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die diesen_beiden Ziffern zustimmen wollen, 
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) 
Ich danke. Sie sind angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu Ziffer 19. Auch 
diese Ziffer soll nach eine~ Antrag Dr. Toncic
Eibegger entfallen. Ich lasse wieder positiv 
abstimmen und bitte jene Mitglieder, die für 
die Beibehaltung der Ziffer in der Fassung 
des Ausschußberichtes sind, sich von den 
Sitzen zu erheben. (Geschieht. - Zwischen
rufe.) Ich danke. Die Ziffer entfällt. 

Wir kommen nun zu den Ziffern 20 bis 23 
des Ausschuß berichtes. Hiezu liegen keine 
Abänderungsanträge vor. Sie sollen nun die 
Bezeichnungen 15 bis 18 erhalten. Ich bitte 
jene Damen und Herren, die diesen Ziffern 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. 
(Geschieht.) Ich danke. Angenommen. Der 
Herr Berichterstatter ist rehabilitiert. 

Wir gelangen nunmehr zu Ziffer 24, die die 
Bezeichnung 19 erhalten soll. Hiezu liegt ein 
Abänderungsantrag beziehungsweise ein 
Zusatzantrag Dr. Tonci6-Eibegger vor. Ich 
verlese den Wortlaut, den diese Ziffer bei 
Annahme des Antrages Dr. Toncic-Eibegger 
erhalten würde. Er lautet: 

Dem . § 29 wird folgende Bestimmung 
als zweiter Absatz angefügt: 

,,(2) Enthält das Druckwerk den straf
baren Vorwurf eines Verbrechens, eines 
Vergehens, einer gerichtlich strafbaren 
übertretung oder den nicht durch guten 
Glauben entschuldbaren Vorwurf eines un
ehrenhaften oder unsittlichen Verhaltens 
oder eine nicht durch guten Glauben ent
schuldbare Schmähung, so ist in dem 
gegen den Täter oder Mitschuldigen des
wegen ergehenden verurteilenden Erkennt
nis eine an den Beleidigten zu entrichtende 
Geldbuße bis zum Betrage von 25.000 S 
zu bestimmen. Die Geldbuße ist vom Ge
richt nach freiem, durch die Würdigung' 
aller Umstände geleitetem Ermessen fest
zusetzen. Ein das Ausmaß der vom Gericht 
bestimmten Geldbuße übersteigender 
Schaden kann auf dem Zivilrechtsweg 
geltend gemacht werden." 
leih lasse über diese Ziffer in der vor

gelesenen Fassung abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die ihr zustimmen wollen, 
sich von den Sitzen ZU erheben. (Geschieht.) 

\ 

\ 
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Ich danke. Das ist die Mehrheit. Diese 
Fassung' ist angenommen. Die Ausschuß
fassung entfällt also. 

Wir kommen nunmehr zu den Ziffern 25 
und 26, die jetzt die Bezeichnungen 20 und 21 
erhalten sollen. Hiezu liegen Abänderungs
anträge nicht vor. Ich bitte daher jene 
Damen und Herren, die diesen beiden Ziffern 
ihre Zustimmung geben wollen, sich von den 
Sitzen ~u erheben. (Geschieht.) Ich danke. 
Das ist die Mehrheit. Beide Ziffern sind 
angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu Ziffer 27, die 
nunmehr die Bezeichnung 22 erhält. Hiez.u 
liegt ein Abänderungs- beziehungsweise Er
gänzungsantrag der Abg. Dr. Tonci6-Eibegger 
vor. Ich verlese die Ziffer in der von den 
Abg. Dr. Toncic-Eibegger beantragten 
Fassung. Sie lautet: 

Der vierte Absatz des § 30 hat zu lauten: 
,,(4) Die Vernachlässigung der pflicht

mäßigen Sorgfalt ist als übertretung mit 
Geldstrafe bis 25.000 S, wenn aber der Inhalt 
des Druckwerkes ein Verbrechen begründet, 
überdies mit strengem Arrest von drei 
Tagen bis zu drei Monaten zu bestrafen. 
Enthält das Druckwerk den strafbaren 
Vorwurf eines Verbrechens, eines Vergehens, 
einer gerichtlich strafbaren Übertretung 
oder den nicht durch guten Glauben ent
schuldbaren Vorwurf eines unehrenhaften 
oder unsittlichen Verhaltens oder eine nicht 
durch guten Glauben entschuldbare 
Schmähung, so ist dem wegen Vernach
lässigung der pflichtmäßigen Sorgfalt Ver
urteilten eine Geldbuße (§ 29 Abs. 2) auf
zuerlegen. Begründet der Inhalt des Druck
werkes eine Ehrenbeleidigung (§§ 487 bis 
494 StG.), so entfällt die Bestimmung einer 
Geldbuße, wenn der für den Inhalt ver
antwortlichen Person oder einem Haftungs
pflichtigen (§ 40) der Beweis der Wahrheit, 
sofern er zulässig ist, gelingt." 

Ich bringe diese Ziffer in der vorgelesenen 
Fassung zur Abstimmung und bitte jene Frauen 
und Herren, die ihr zustimmen wollen, sich 
von den Sitzen zu, erheben. (Geschieht.) 
Das ist die Mehrheit. Die vorgeschlagene 
Fassung ist angenommen, die andere entfällt. 

Wir kommen zur Ziffer 28, die die Be
zeichnung 23 zu erhalten hat. Hiezu liegen 
keine Abänderungsanträge vor. Ich bitte jene 
Damen und Herren, die dieser Ziffer zu
stimmen, sich von den Sit~en zu erheben. 
(Geschieht.) Danke. Das ist die Mehrheit. 
Die Ziffer ist angenommen. 

Es liegt nunmehr ein Antrag Dr. Toncic
Eibegger vor, daß nach der neuen Ziffer 23 
eine neue Ziffer 24 eingefügt werden soll. 

Ich lasse darüber abstimm'jln und bitte jene 
Damen und Herren1 die der Aufnahme dieser 
neuen Ziffer 24 in der eingebrachten Fassung 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. 
(Geschieht.) Danke. Das ist die Mehrheit. 
Der Antrag ist angenommen.· 

Wir kommen zu der Ziffer 29 des Ausschuß
berichtes, die nunmehr die Bezeichnung 25 
erhalten soll. Abänderungsanträge hiezu liegen 
nicht vor. Ich bitte jene Damen und Herren1 

welche dieser Ziffer zustimmen wollen, sich 
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) 
Danke. Das ist die Mehrheit. Die Ziffer ist 
angenommen. 

Wir kommen nun zu einem Antrag der 
Abg. Dr. Stüber und Genossen, den der 
Herr Abg. Stüber bereits vorgelesen hat. 
Ich glaube, es erübrigt sich, ihn noch einmal 
zur Verlesung zu bringen. Wir stimmen 
über d,;m Antrag Dr. Stüber und Genossen ab .. 
Ich bitte jene Damen und Herren, welche 
diesem Antrage zustimmen, sich von den Sit7.en 
zu erheben. (Geschieht. - Abg. Dr. Pitter
mann zum Abg. Hartleb: Ihr Partner fällt 
aus!) Ich danke. Das· ist die Minderheit. 
(Abg. Hartleb: Betrachten Sie es als einen 
Beweis· dafür, daß Ihre Vermutungen falsch 
sind! - Abg. Dr. Pittermann: Keine Soli
darität des Partners! - Abg. Hartleb: Sie 
raten ja immer daneben! - Abg. Dr. Pitter
mann: Gar kein Koalitionsgeist!) Der Antrag 
ist abgelehnt. 

Wir kommen nun zu den Ziffern 30 bis 32 
im Sinne des Ausschußberichtes, die nunmehr 
die Bezeichnungen 26 bis 28 erhalten sollen. 
Abänderungsanträge hiezu liegen nicht. vor. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Ziffern zustimmen wollen, sich von den 
Sitzen zu erheben. (Ge8chi~ht.) Danke. Das 
ist die Mehrheit. Diese Ziffern sind an
genommen. 

Wir kommen nunmehr zur Ziffer 33 des 
Ausschußberichtes. Diese soll nach dem An
trag Dr. Toncic-Eibegger entfallen. Ich 13;sse 
wieder . positiv abstimmen. Ich bitte alle 
jene Damen und Herren, die für die Bei
behaltung der Ziffer stimmen, sich von den 
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das ist die 
Minderheit. Die Ziffer entfällt. 

Wir gelangen nun weiter zur Ziffer 34, 
die die Bezeichnung 29 zu erhalten hat. Ab
änderungsanträge hiezu liegen nicht vor. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die der Ziffer 29 
ihre Zustimmung geben wollen, sich von den 
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ich danke. 
Das ist die Mehrheit. Die Ziffer ist ange
nommen. 

Wir kommen nunmehr zur Ziffer 35 des 
Ausschußberichtes, die die Bezeichnung 30 
zu erhalten hat. Hiezu hat der Bericht-
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erstatter eine Richtigstellung vorgenommen. Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Danke. Diese 
Ich lasse nun über diese Ziffer im Sinne des .Absätze sind angenommen. 
H~rrn Berichterstatters abstimmen. Jene Wir kommen nunmehr zu Artikel IV. 
Damen und Herren, welche die richtig~este.llte Hiezu liegen Abänderungsanträge nicht vor. 
Form dieser Ziffer annehmen wollen, bltt~ ICh, Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
sich von den Sitzen zu erheben. (GeschMht.) Artikel in der Fassung des Au~schußberichtes 
Danke. Das ist die Mehrheit. Die Ziffer ist ihre ZustimmuIig erteilen wollen, sich von den 
angenommen. Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Danke. Das 

Hier liegt mir wieder ein Antrag Dr. Stüber ist die Mehrheit .. Es ist auch dieser Artikel 
und Genossen vor, der Ihnen auch zur Kenntnis angenommen. 
gebracht wurde. Ich denke, das Hohe Haus Wir kommen nunmehr zu Titel und Eingang 
verzichtet auf eine neuerliche Verlesung des der Vorlage. Ich bitte jene Damen und 
Antrages. Wir stimmen über den Antrag ab. Herren, die auch Titel und Eingang ihre 
Jene Damen und Herren, welche ihm zu- Zustimmung erteilen wollen, sich von den 
stimmen wollen, bitte ich, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht. - Abg. Doktor 
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Danke. Das Pittermann: Für den Titel stimmen Sie 
ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. auch nicht, Hartleb ? - Lebhafte Heiterkeit.) 

Wir kommen nunmehr zu den Ziffern 36 Da~ke. Auch Titel und Eingang sind an
und 37 in der Fassung des Ausschußberichtes, genommen. 
die die Bezeichnung 31 und 32 erhalten müssen. Damit ist die zweite Lesung der Gesetzes-
Abänderungsanträge liegen sonst nicht vor. vorlage beendet. 
Ich bitte jene Damen und Herren, welche Der Herr Berichterstatter beantragt die 
diesen beiden Ziffern zustimmen, sich von den sofortigeYornahme der dritten Lesung. Erhebt 
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Danke. Die sich dagegen ein Widerspruch ~ (Niemand 
Ziffern sind angenommen. Damit ist der meldet sich.) Das ist nicht der Fall. Ich werde 
Artikel I erledigt. im Sinne des Antrages des Herrn Bericht-

Wir kommen nunmehr zum Artikel H. erstatters verfahren. Jene Damen und Herren, 
Hiezu liegen Abänderungsanträge nicht vor. die das Gesetz auch in dritter Lesung annehmen 
Ich lasse daher über diesen Artikel in der wollen, bitte ich, sich von den Sitzen ZU 

Fassung des Ausschußberichtes abstimmen erheben. (Geschieht.) Danke. Das Gesetz 
und bitte jene Damen und Herren, die diesem ist auch in dritter Lesung angenommen. 
Artikel in der Fassung des Ausschußberichtes Wir kommen nun zu einem Ent
zustimmen wollen, sich von den Sitzen zu schließungsantrag Dr. Tonci6, Eibegger 
erheben. (Geschieht.) Danke. Das ist die und Genossen. Die Entschließung ist Ihnen 
Mehrheit. Artikel 11 ist angenommen. bek.annt. Es ist also überflüssig, sie neuerlich 

Wir kommen zu Artikel IH. Der Abs. 1 zur Kenntnis zu bringen. Jene Damen und 
dieses Artikels soll nach einem Antrag Herren, die auch für die Entschließung 
Dr. Toncic-Eibegger entfallen. Da ich auch stimmen wollen, bitte ich, sich neuerlich zu 
hier nur positiv abstimmen lassen kann, erheben. (Geschieht. - Abg. Hartleb: Jetzt 
bitte ich jene Damen und Herren, welche ist es die Mehrheit! - Heiterkeit. - Abg. 
für die Beibehaltung des Abs. 1 sind, sich von Hartleb: Jetzt sind Sie glücklich! - Abg. 
den Sitzen zu erheben. (Ge8chieht. - Abg. Dr. Pittermann: Unter der Chiffre: Seriöser 
Dr. Pi t t er man n: Jetzt ist der Hartleb wieder äl,terer Herr sucht Anschluß! - Lebhafte 
bei der Meh1'heit! -Heiterkeit. -Abg. Hartleb: Heiterkeit.) Auch die Entschließung ist an
Ein· eigenartiges Gefühl muß das schon sein, genommen und damit wie das Gesetz ver
Herr. Dr. Pittermann! Einmal seid ihr jetzt abschiedet. Ich denke, die Herren sind 
die mehreren, dann wieder die minderen, ihr dabei etwas müde geworden. 
wißt e8 8elber nicht! - Heiterkeit) Dank.e. Damit ist die Tagesordnung erschöpft. 
Das ist die Minderheit. Der Absatz ist ab-
gelehnt. 

Wir gelangen nunmehr zu den Abs. 2 bis 4 
des ArtikelsIll, die nunmehr die Bezeichnung 1 
bis 3 zu erhalten haben. Abänderungsanträge 
hiezu liegen nicht vor. Ich bitte jene Damen 
und Herren, die diesen drei Absätzen die 
Zustimmung erteilen wollen, sich von den 

nie nächste Sitzung beantrage ich für 
Mittwoch, den 14. Mai, 14 Uhr nachmitt~g, 
einzuberufen. Erfolgt ein Widerspruch 1 
(Niemand meldet sich.) Das ist nicht der Fall. 
Ich bitte also zur Kenntnis zu nehmen, daß 
Mittwoch, den 14. Mai, wieder Sitzung. ist. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

SchlUß der Sitzung: 17 Uhr 15 Minuten 
Druck der Österreichischen Staatsdruckerei. 4098 52 
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